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Montag:  08:30 Uhr – 12:00 Uhr
Mittwoch:  07:30 Uhr – 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:30 Uhr – 12:00 Uhr
 15:30 Uhr – 18:30 Uhr

Termine außerhalb der Öffnungszeiten 
nur nach vorheriger Vereinbarung 

unter: 07191 5005-0

!!! Bitte beachten Sie, dass Sie für 
Ihren Besuch bei der Finanzver-

waltung sowie dem Bauamt immer 
einen Termin benötigen !!!

Potenzieller Container-
standort für Flüchtlinge auf 
Flst. 502/2 in Mittelbrüden

Schriftliche Stellungnahmen  
innerhalb von zwei Wochen,  
bis zum 07.03.2024 möglich
Weitere Informationen auf  

www.auenwald.de

samstag, 02. März 2024
Tischverkauf

von 12:00 - 14:00 Uhr
Einlass für Schwangere

mit Mutterpass von 11:00 - 12:00 Uhr
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Kinderfasching 13.02.2024Kinderfasching 13.02.2024

Foto: AlexRaths/iStock/GettyImagesPlusFoto: AlexRaths/iStock/GettyImagesPlus



322. Februar 2024  Nr. 8/2024  MITTEILUNGSBLATT AUENWALD

In einer ausverkauften Auenwaldhalle, mit Sonnenschein, 
Partymusik und guter Laune, begrüßte Herr Bürgermeister 
Ernst alle Kinder und Familien.
Als erster Show Act traten die Minigarde und die Junioren-
garde des Unterweissacher Carnevalsclub e. V. auf die Bühne.
Mit ihrem Showtanz in Silber und Pink überzeugten die Gar-
demädchen der Minigarde das Publikum.
Die Juniorengarde in ihren blau-weißen Uniformen bekamen 
für ihren exzellenten Gardetanz ebenfalls lautstarke Unter-
stützung durch die Zuschauer. Als Dank gab es einen großen 
Applaus und Süßigkeiten.
Für große Begeisterung unter den Kindern sorgte die Zauber-
Clownsfrau „Schantal“ mit ihrem Auftritt.
Während der dreiviertel Stunde Zauberei, lud „Schantal“ alle 
Kinder für eine Mitmachaktion auf die Bühne.
Mit ihrem Regenschirm und Koffer verabschiedete sich die 
Clownsfrau.

Mit tollen Moves, bunten Kostümen und mega Power, heiz-
ten die 3 Hip-Hop Showgruppen der Dance Intense Factory 
der Menge ordentlich ein. Nach einem großen Applaus lud 
Tanzschulleiter Marc Sailer alle Kinder zum Mitmachen auf 
die Bühne ein.
Beim gemeinsamen Tanzen und Performen hatten Groß und 
Klein sehr viel Spaß.
Nach diesem tollen Act konnte die Polonaise endlich starten!
Mit großer Begeisterung ging es einmal quer durch die Au-
enwaldhalle.
Kurz nach 16 Uhr neigte sich der Kinderfasching langsam 
dem Ende zu.
Herr Hirth von der Gemeindeverwaltung bedankte sich bei 
allen Anwesenden und als letzte Überraschung „regnete“ es 
Luftballons von der Empore.
Wir bedanken uns bei allen Akteuren, insbesondere bei den 
Auenwalder Landfrauen und der Garde des UCC.

Rückblick KinderfaschingRückblick Kinderfasching
13.02.2024 in der Auenwaldhalle13.02.2024 in der Auenwaldhalle

Wer hat Interesse, am Ferienprogramm der Gemeinde 
Auenwald mitzuwirken?

Gesucht wird ein spannendes Angebot für unsere Kin-
der im Zeitraum vom 25.07. - 08.09.2024. Die bisheri-
gen Veranstalter werden schriftlich bzw. per E-Mail be-
nachrichtigt.

Bitte bei Frau Weber melden

Tel. 5005-39 oder  
per E-Mail: weber@auenwald.de melden!

Alles auf einen Blick 
Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus

Kinderferienprogramm 2024 in den Sommerferien

Foto: AlexRaths/iStock/GettyImagesPlusFoto: AlexRaths/iStock/GettyImagesPlus

Foto: ArtMarie/E+/GettyImagesPlusFoto: ArtMarie/E+/GettyImagesPlus
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Aktion Miteinander  8/2024

Jeden zweiten Dienstag,
5. März 2024

16:00 Uhr

Kegeln in Allmersbach im Tal
Backnanger Straße 44 (hinter dem Rathaus im Ortskern) Allmersbach im Tal jeden
zweiten Dienstag. Bitte Turnschuhe mitbringen.
Ansprechpartner: Rolf Schuster, Tel. 52996

Jeden Montag 17:00 Uhr

Die 5 Esslinger (Ortsseniorenrat Auenwald)
Jeden Montag, 17:00 bis 17:45 Uhr. Wir treffen uns wieder in der Gymnastikgruppe.
Teilnehmen können Frauen und Männer, jederzeit natürlich auch jüngere Interes-
senten. 
Ansprechpartnerin: Frau Gudrun Hanel, Tel. 53028

Jeden Donnerstag
(außerhalb der Schulferien)

14:00 Uhr
Sportlich Aktiv ab 65 (Seniorensport des TSV Oberbrüden)
Fällt derzeit aus – neuer Termin folgt.

Jeden Donnerstag

15:00 Uhr 
(Achtung, 

neue
Uhrzeit)

Boccia / Boule (Ortsseniorenrat Auenwald)
Wir treffen uns vor der Mehrzweckhalle in Hohnweiler an der Boccia/Boule Anlage 
zu einem zwanglosen Spiel bei gutem Wetter. Dauer ca. 1,5 Stunden.
Ansprechpartner:
Gudrun Hanel Tel. 53028, Karl-Heinz Pscheidl Tel. 52565

Jeden zweiten Dienstag,
5. März 2024

14:00 Uhr

Spiele- und Gesprächsnachmittag (Ortsseniorenrat Auenwald) Im alten Schul-
haus Oberbrüden kann in lockerer Runde Skat, Schach, Rummikub oder Domino 
gespielt werden – oder nur mit Gleichgesinnten geplaudert werden. Ein Fahrdienst 
kann ggf. über A. Hehenberger, Tel. 54303 oder B. Kübler, Tel. 300076, organisiert 
werden. Der Termin wird auch über die Sommerferien hinweg durchgeführt.

Donnerstag,  
22. Februar 2024

11:00 Uhr

Senioren-Wandergruppe
Unsere nächste Besenfahrt, diesmal nach Pfedelbach-Baierbach in die „Schluchter’s 
Weinstube“, findet am Donnerstag, 22. Februar 2024 statt. Abfahrt ist um 11 Uhr 
in Däfern, an den anderen Haltestellen entsprechend etwas später. Auch Nicht-
wanderer können sich gerne zu der Besenfahrt anmelden und sind herzlich 
willkommen. Ansprechpartner: Gabriele Holzwarth Tel. 54404

Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind bei allen Angeboten herzlich willkommen, gerne auch jüngere Rentnerinnen und 
Rentner, auch im Vorruhestand. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei den genannten Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern.

Der TÜV SÜD Auto Service, Service-Center Backnang beab-
sichtigt auch in diesem Winter die landwirtschaftlichen Zugma-
schinen zu überprüfen.

Die Untersuchungen finden am
Donnerstag, 22. Februar 2024

15.00 – 17.00 Uhr
 

Donnerstag, 29. Februar 2024
08.00 – 10.00 Uhr

jeweils an der Auenwaldhalle in Unterbrüden statt.

Bitte beachten Sie die Anweisungen der TÜV-Mitarbeiter vor Ort.

Die Zugmaschinenbesitzer können ihre Fahrzeuge im Rathaus 
Unterbrüden bei Frau Richter-Herrmann, Tel. 5005 - 13 an-
melden oder per E-Mail an richter@auenwald.de.

Ehrung von besonderen Verdiensten und von 
Erfolgen in den Bereichen Sport und Kultur
Die diesjährige Sportler- und Vereinsehrung findet

am Samstag, 20. Juli 2024

im Rahmen des SGM-Tages auf dem Sportgelände in Oberbrü-
den statt.

Maßgebend für die Ehrungen sind weiterhin die Richtlinien 
über Ehrungen der Gemeinde Auenwald, die auf unserer Home-
page unter dem Stichwort „Ortsrecht“ zu finden sind.
Vorschläge für die Ehrungen von besonderen Verdiensten und 
von Erfolgen in den Bereichen Sport und Kultur senden Sie bitte 
bis spätestens

31. März 2024
an bundschuh@auenwald.de. Für Rückfragen steht Ihnen Frau 
Bundschuh telefonisch unter 07191/5005-12 zur Verfügung.

Geehrt werden sollen erneut auch Personen, die sich in einem 
Ehrenamt verdient gemacht haben und zum Beispiel viele Jahre 
in der Vorstandschaft oder als Übungsleiter eines Vereins oder 
einer Abteilung gewirkt haben. Eine besondere Ehrung verdie-
nen auch Personen, die sich im sozialen Bereich stark engagie-
ren. Wir bitten deshalb, wie in der Vergangenheit, auch solche 
Personen für die Ehrung vorzuschlagen.
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Neue Schwäbische WaldFee gesucht
Wer verzaubert als zehnte Schwäbische WaldFee
die Freizeitregion?
Bewerbungsfrist bis 17. März 2024
Der Startschuss für die nächste Bewerbungsrunde zur zehnten 
Schwäbischen WaldFee ist gefallen. Ab sofort und noch bis zum 
17. März können sich interessierte Kandidatinnen bei ihrer jeweili-
gen Heimatkommune für das Amt der Schwäbischen WaldFee be-
werben. Im April wird es dann spannend im Schwäbischen Wald: 
Es wird gewählt. Am 08. April 2024 können die Bewerberinnen ihr 
feenhaftes Talent unter Beweis stellen und mit Fähigkeit, Talent 
und einem Funken Glück zur nächsten Markenbotschafterin des 
Schwäbischen Waldes gewählt werden. Wer schon immer einmal 
für seine Heimat werben und für die schöne und erhaltenswerte 
Natur des Schwäbischen Waldes sensibel machen möchte, sollte 
diese Bewerbungschance nicht verpassen.

Die neue Schwäbische WaldFee wird ein ereignisreiches Jahr erle-
ben. „Ich hatte viele tolle Begegnungen und konnte in interessan-
ten Gesprächen die Menschen für den Schwäbischen Wald begeis-
tern“, berichtet die amtierende Schwäbische WaldFee Michelle 
Fuchs. „Es hat wirklich alle meine Erwartungen übertroffen und 
ich möchte dieses wunderbare Jahr nicht missen.“ Die Nachfolge-
rin sollte selbstverständlich mit Ausstrahlung und Selbstbewusst-
sein ausgestattet sein und begeistert den Schwäbischen Wald ein 
Jahr lang authentisch repräsentieren.

„Seit über einem Jahrzehnt stellen unsere “Schwäbische Wald-
Feen„ eine Bereicherung für die Naturvermittlung und Präsen-
tation unseres Landschaftsraumes dar. Als Identifikationsfigur 
hat sie mittlerweile einen großen Wiedererkennungswert“, so 
der Vorsitzende des Schwäbischer Wald Tourismus, Landrat Dr. 
Richard Sigel.

Dabei sieht er optimistisch in die Zukunft, dass auch in 2024 wie-
der eine würdige und authentische Repräsentantin des Schwäbi-
schen Waldes gefunden wird. „Unsere amtierende Schwäbische 
WaldFee, die sympathische Michelle Fuchs, hat mit ihrer wunder-
baren Ausstrahlung viele Menschen fasziniert. Diese Begeisterung 
ist die beste Werbung für die Ausschreibung zur Wahl der neuen 
Schwäbischen WaldFee.“ so Landrat Dr. Sigel.

Auf die Nachfolgerin warten während ihrer Amtszeit viele span-
nende Events in den Kommunen, ob am Tag des Schwäbischen 
Waldes, am Mühlentag oder im Vorprogramm des Andrea Berg 
„Heimspiels“. Sie wird oft in Presse, Funk, in Social-Media und 
teilweise auch im Fernsehen präsent sein und kann sich dabei auf 
tolle Erlebnisse als VIP des Schwäbischen Waldes freuen. 

Sie erhält während dieser Zeit ein Mini Cabrio als „Feen-Dienstwa-
gen“, gesponsert vom Autohaus Mulfinger und der Kreissparkasse 
Waiblingen sowie ein exklusives Feenkleid. Ein Fotoshooting für 
Autogrammkarten, die Erstattung für ihre Auftritte und bezahlte 
Friseurbesuche gehören auch dazu.

Bedingung für die Teilnahme ist, ein Wohnsitz oder Lebensmittel-
punkt der Bewerberin, der in einer der Mitgliedskommunen des 
Schwäbischen Waldes liegt und sie volljährig ist. Ausschlaggebend 
ist ebenso, dass die neue Schwäbische WaldFee mit Freude, Be-
geisterung und viel Herzblut für ihre schöne Heimat werben möch-
te. Sehr gerne dürfen sich auch Bewerberinnen aus den Vorjahren 
erneut zur Wahl stellen.

Gewählt wird die neue Schwäbische WaldFee durch den Vorsitzen-
den Landrat Dr. Sigel, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister 
der Mitgliedskommunen und die ehemaligen Schwäbischen Wald-
Feen am 08. April 2024. Die Einsetzung ist am 1. Mai 2024 beim 
Kinder-Natur-Erlebnisfest in Gschwend.

Die Schwäbische WaldFee-Kommunen freuen sich auf die Bewer-
bungen, die direkt an die jeweilige Heimatkommune zu richten 
sind: Alfdorf, Allmersbach im Tal, Althütte, Aspach, Auenwald, 
Berglen, Gaildorf, Großerlach, Gschwend, Kaisersbach, Mainhardt, 
Murrhardt, Oberrot, Oppenweiler, Rudersberg, Spiegelberg, Sulz-

bach an der Murr, Weissach im Tal, Welzheim und Wüstenrot. Man 
darf gespannt sein, wie viele feenhafte Kandidatinnen diesmal ins 
Rennen gehen.

Weitere Informationen und die Bewerbungsunterlagen gibt es bei 
der jeweiligen Schwäbischer Wald Kommune im Rathaus oder un-
ter www.schwaebischerwald.com.

 
Quelle: Schwäbischer Wald Tourismus (amtierende WaldFee Michelle 
Fuchs) Foto: Alexander Becher

Du ...

... hast Freude ...

... und erhältst  ...

wohnst in einer Kommune des Schwäbischen 
Waldes, bist mindestens 18 Jahre alt, fühlst dich 
mit deiner Heimat verbunden und hast Lust, 
die Region für ein Jahr als Markenbotschafterin 
zu vertreten.

daran, den Schwäbischen Wald auf Veranstal-
tungen zu vertreten, Pressetermine zu  
besuchen und für das Thema Nachhaltigkeit 
sensibel zu machen. Außerdem informierst du 
gerne die Menschen über deine wunderschöne 
Heimat.

für deine Auftritte eine Vergütung, ein Jahr das 
“FeenMobil” - ein Mini Cabrio, ein professionelles 
Fotoshooting und viele einmalige Erlebnisse und 
tolle Begegnungen.

Bewirb dich jetzt als
10. Schwäbische WaldFee!
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www.awrm.de

WIR’S AN!

WE
ITE

RE
 IN

FO
S

PACKEN
KREISPUTZETE

REMS-MURR-KREIS
16.03.2024

PACKEN

Auenwald

Bunte Osterferien
FÜR GRUNDSCHULKINDER

03.+04. APRIL 2024

PROGRAMM
 DRINNEN 

UND DRAUSSEN

WIR FREUEN 

UNS AUF EUCH!

FÜR 

GRUNDSCHULKINDER

 AUS DEM WEISSACHER TAL 

& ALTHÜTTE

DAS DETAILLIERTE PROGRAMM UND INFOS ZUR 
ANMELDUNG FINDET IHR UNTER: WWW.WIR-FÜR-VIELFALT.DE

IN WEISSACH I.T. & ALTHÜTTE
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BEREITSCHAFTSDIENSTE

Ärztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden 
und Feiertagen:
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein,- kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
Ärztliche Notfallpraxis im Backnanger Gesundheitszentrum,
Eingang Stuttgarter Straße (rechts neben der Kreissparkasse), Stuttgarter Straße 107
Öffnungszeiten: Sa., So. und an Feiertagen 8 – 20 Uhr und Mo. – Fr. 18 – 21 Uhr
Allgemeine Notfallpraxis Winnenden
Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Am Jakobsweg 2, 71364 Winnenden
Öffnungszeiten: Sa., So. und an Feiertagen 8 – 22 Uhr; Mo., Di. und Do. 18 – 22 
Uhr; Mi. und Fr. 14 – 22 Uhr
Informationen zu Notfallpraxen: https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/

Kinder- und Jugendärztlicher Notfalldienst
Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 116117 (Anruf ist kostenlos)
Notfallpraxis Kinder Winnenden, Rems-Murr-Klinikum, Am Jakobsweg 1, 
71364 Winnenden
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 18 – 22 Uhr und Sa., So. und an Feiertagen 8 – 20 Uhr 
Informationen zu Notfallpraxen: https://www.kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/

Zahnärztlicher Notfalldienst Rems-Murr-Kreis
An Wochenenden und Feiertagen zentral zu erfragen über Anrufbeantworter unter 
Telefon 0761 12012000.

Augenärztlicher Notfalldienst für den Rems-
Murr-Kreis
Patienten wenden sich an die zentrale Augenärztliche Notfallpraxis am Kathari-
nenhospital in der Augenklinik, Kriegsbergstraße 60, Haus K, 70174 Stuttgart. Die 
Notfallpraxis hat geöffnet von Freitag, 16 bis 22 Uhr, und an den Wochenenden 
und Feiertagen von 9 bis 22 Uhr. Zu den übrigen Zeiten im Notfalldienst ist die 
Notaufnahme der Augenklinik zuständig. Sie erreichen den Augenärztlichen Be-
reitschaftsdienst unter 0180 6071122.

Rufnummer für den ärztlichen Notfalldienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher 
Notfalldienst):
116117 (Anruf ist kostenlos)

Apothekendienst
Raphael-Apotheke Backnang
von 22.02.2024, 08:30 Uhr bis 23.02.2024, 08:30 Uhr
Gerberstr. 13, 71522 Backnang
07191 - 9 03 43 33, www.raphael-apotheke-backnang.de
Auenwald-Apotheke
von 23.02.2024, 08:30 Uhr bis 24.02.2024, 08:30 Uhr
Talstr. 4, 71549 Auenwald (Unterbrüden)
07191 - 90 75 30, www.apotheke-auenwald.de
Apotheke am Obstmarkt Backnang
von 24.02.2024, 08:30 Uhr bis 25.02.2024, 08:30 Uhr
Dilleniusstr. 9, 71522 Backnang
07191 - 6 48 44, www.apothekeamobstmarkt.de
Löwen-Apotheke Sulzbach
von 25.02.2024, 08:30 Uhr bis 26.02.2024, 08:30 Uhr
Backnanger Str. 32, 71560 Sulzbach an der Murr
07193 - 69 67, www.Loewenapotheke-sulzbach.de
Schiller-Apotheke Backnang
von 26.02.2024, 08:30 Uhr bis 27.02.2024, 08:30 Uhr
Schillerstr. 36, 71522 Backnang
07191 - 16 70, www.schiller-apotheke-backnang.de
easyApotheke Weissacher Tal
von 27.02.2024, 08:30 Uhr bis 28.02.2024, 08:30 Uhr
Welzheimer Str. 55, 71554 Weissach im Tal
07191 - 5 12 60, www.weissacher-tal.easyapotheken.de
Vitalwelt-Apotheke am Römerbad
von 28.02.2024, 08:30 Uhr bis 29.02.2024, 08:30 Uhr
Theodor-Heuss-Str. 1, 71540 Murrhardt
07192 - 93 59 50, www.vitalwelt-apotheke-app.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst an Wochenenden und Feiertagen:
Groß- und Kleintiere
Tierarztpraxis Krüger/Assistent, Backnang, Akazienweg 48, Tel. 902284

Diakoniestation Weissacher Tal
Diakoniestation Weissacher Tal
Brüdenwiesen 7, 71554 Weissach im Tal
Geschäftsführung: Sina Krüger, Telefon 9115-33

Ambulante Alten- u. Krankenpflege,
Hauswirtschaftliche Versorgung, Betreuung
Pflegedienstleitung: Stefanie Güldenfuß, Telefon 9115-30
Stellvertretungen: Nicole Köpl, Magdalena Glenzer
(Nutzen Sie unseren Anrufbeantworter – wir rufen schnellstmöglich zurück)
Tagespflege Leitung: Nicole Köpl, Telefon 9115-40
Essen auf Rädern: Sabine Wörner, Susanne Maier, Telefon 9115-32, Mo.-Fr. von 
9.00 bis 10.30 Uhr
Terminvereinbarung für Beratungsbesuche: bb@diakoniestationwt.de

Notfallnummern
Nachbarschaftshilfe der katholischen Kirchengemeinde
Auenwald-Althütte, Tel. 0178 9204642
Kath. Haus- und Nachbarschaftshilfe Bk, Tel. 56937
Kath. Familienpflege Rems-Murr, Tel. 07151 1693155 und
0176 16931551; E-Mail: info@familienpflege-rems-murr.de

Pflegebegleitung
Kostenlose Hilfe in schwierigen Lebenslagen, z. B. im Krankheits- und Pflegefall, 
Tel. 0176 38621613.

Pflegestützpunkt im Landratsamt Waiblingen 
mit Altenhilfe- und Demenzfachberatung
E-Mail: Pflegestuetzpunkt@rems-murr-kreis.de
Telefon 07151 501-1657 und -1658

Pflegestützpunkt Backnang
Tel. 07191 89541-40 bzw. -57

Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Rems-Murr e. V.
Ambulante Pflege und Mobile Dienste, Tel. 07191 88311
Internet: www.kv-rems-murr.drk.de; E-Mail: info@kv-rems-murr.drk.de

Hospizstiftung Rems-Murr-Kreis e. V.
Begleitung Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen
Info@hospiz-remsmurr.de
Ambulanter Hospizdienst, Tel. 07191 92797-0
ambulantes@hospiz-remsmurr.de
Unterstützung zu Hause, im Krankenhaus und im Pflegeheim
Kinder- und Jugendhospizdienst Pusteblume, Tel. 07191 92797-20
Begleitung von Kindern und Jugendlichen bei Krankheit, Tod und Trauer; kinder@
hospiz-remsmurr.de
Tageselternverein Backnang, Tel. 07191 3419-0
info@kinderundjugendhilfe-bk.de
Kinder- und Jugendhospizdienst Sternentraum, Tel. 3732432
www.kinderhospizdienst.net, E-Mail an: info@kinderhospizdienst.net
Stationäres Hospiz Backnang, Tel. 07191 92797-40, Fax: 07191 92797-29
Stationaeres@hospiz-rems-murr.de
Krebsberatungsstelle Rems-Murr
Psychoonkologische und Sozialrechtliche Beratung für Betroffene und ihre Ange-
hörigen
Kostenlos. Unverbindlich. Mit Schweigepflicht.
Am Jakobsweg 1, 71364 Winnenden
Telefon: 07195 591-52470

„Bürger helfen Bürgern“ in Notfällen
Kontaktadresse: Agenda 21 Gesellschaft, Kultur und Soziales
Rathaus: Frau Yvonne Bader, Tel. 5005-10

Ortsseniorenrat:
osr@auenwald.de
Gudrun Hanel, Tel. 53028; Karl-Heinz Pscheidl, Tel. 52565

Arbeitskreis Integration:
info@ak-integration-auenwald.de, Kontaktnummer: 0157 39604570

Schulen
Grundschule Lippoldsweiler, Ammerweg 8, Tel. 57181, Fax: 301573
Grundschule Unterbrüden, Beaurepaire-Str. 3, Tel. 5530, Fax: 312710
Außenstelle Oberbrüden, Bruckwiesen 20, Tel. 5540

Kindergärten
Hohnweiler - Ruitweg 9, Tel. 58244
Oberbrüden - Steinbacher Str. 13, Tel. 54660
Kleinkindgruppe - Schulweg 14, Tel. 52048
Unterbrüden - Brückenweg 5, Tel. 59156
Im Stockrain 22, Tel. 59054

Jugendarbeit
E-Mail: ja.auenwald@gmx.de, Tel. 0151 57429810

Bauhof
Tel. 911737
Hausmeister Volker Ludin Tel. 0151 57937690
Hausmeister Andreas Klinger Tel. 0151 54712297
Wassermeister Tel. 0171 9728889, Tel. 0171 5510256

Bürgermeister Kai-Uwe Ernst
Mobil: 0157 38940679
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Innerorts in Unterbrüden wieder zu schnell!!

Die Stadt Backnang hat in Absprache mit der Gemeinde Auen-
wald im Februar 2024 verschiedene Geschwindigkeitsmessun-
gen durchgeführt.

Beispielhaft wurde auf der K 1907 in Unterbrüden auf der Lip-
poldsweiler Straße im Berufsverkehr viel zu schnell gefahren.

Insgesamt wurden 14 Verwarnungen und sogar eine Anzeige we-
gen einer Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 21 km/h 
ausgesprochen.
Bitte denken Sie an die Schwächsten im Straßenverkehr, unter 
anderem unsere Kinder.
Der Fahrzeuglärm ist bei überhöhter Geschwindigkeit auch er-
heblich.

Gemeinde Auenwald

AMTLICH

Öffentliche Bekanntmachung

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Scheuren-
gärten I – 1. Änderung“ und der dazugehörenden 
örtlichen Bauvorschriften
Der Gemeinderat der Gemeinde Auenwald hat am 19.02.2024 in 
öffentlicher Sitzung den Bebauungsplan „Scheurengärten I – 1. 
Änderung“ und die dazugehörenden örtlichen Bauvorschriften als 
jeweils selbständige Satzung gemäß § 10 Baugesetzbuch (BauGB) 
und § 74 Landesbauordnung (LBO) in Verbindung mit § 4 Gemein-
deordnung Baden-Württemberg (GemO) in der derzeit geltenden 
Fassung beschlossen.
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Scheu-
rengärten I – 1. Änderung“ bestehen aus dem Lageplan im Maß-
stab 1:500 vom 19.02.2024 und dem Textteil vom 23.10.2023 / 
19.02.2024 beide gefertigt von Roosplan, Backnang.
Beigelegt sind die Begründung (vom 23.10.2023 / 19.02.2024), 
die Abwägung der im Rahmen der Planoffenlage eingegangenen 

Stellungnahmen (Stand 19.02.2024) und die artenschutzrechtliche 
Relevanzprüfung.
Es handelt sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gemäß § 13a BauGB, der im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
wurde. In diesem Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfach-
ten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Von 
der Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, 
dem Umweltbericht nach § 2a BauGB sowie von der zusammen-
fassenden Erklärung nach § 10a Abs. 1 BauGB wurde abgesehen.
Das Plangebiet umfasst die Flurstücke: Flst.-Nr. 332/4, Flst.-Nr. 
332/1, Flst.-Nr. 328/5, Flst.-Nr. 36/10 und Flst.-Nr. 36/2 der Ge-
markung Lippoldsweiler. Das Plangebiet liegt am nördlichen Orts-
rand des Ortsteils Lippoldsweiler. Maßgebend ist der Lageplan 
des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans in der Fassung vom 
19.02.2024, gefertigt durch Roosplan, Backnang.
Der Geltungsbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:
Der Bebauungsplan und die dazu gehörende Satzung über die ört-
lichen Bauvorschriften „Scheurengärten I – 1. Änderung“ treten 
mit dieser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).
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Sie werden auf der Internetseite unter www.Auenwald.de der Ge-
meinde Auenwald veröffentlicht und jedermann kann die Satzun-
gen einschließlich der Beilagen beim Bürgermeisteramt, 71549 
Auenwald, Lippoldsweilerstraße 15, während der üblichen Dienst-
stunden einsehen und über seinen Inhalt Auskunft verlangen.
Es liegen folgende umweltbezogene Informationen vor: Eine Ar-
tenschutzrechtliche Relevanzprüfung vom 21.09.2023.
Unbeachtlich werden gemäß § 215 Abs. 1 BauGB eine nach § 
214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Be-
rücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans 
oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde Auenwald 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts, 
geltend gemacht worden sind.
Hingewiesen wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle 
der in den §§ 39-43 BauGB bezeichneten Vermögensnachteilen, deren 
Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist 
und des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, schriftlich gestellt ist.

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von 
aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften ist nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
oder den Mangel begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung gegenüber der Gemeinde Auenwald geltend ge-
macht worden sind.

Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind. Abweichen hiervon kann die Verletzung 
der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jah-
resfrist von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 
Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet oder 
ein anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
innerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Ergänzend ist diese Bekanntmachung auch auf der Homepage der 
Gemeinde Auenwald unter www.Auenwald.de einsehbar.

Auenwald, den 22.02.2024

gez. Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

Gemeinde Auenwald
Rems-Murr-Kreis

Bebauungsplan „Am Riedbächle“ in Auenwald, Ortsteil Hohnweiler
Erneute öffentliche Auslegung gemäß 
§ 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
Der Gemeinderat der Gemeinde Auen-
wald hat am 08.05.2023 in öffentlicher 
Sitzung beschlossen, den Bebauungs-
plan „Am Riedbächle“ gemäß § 2 Abs. 
1 und § 13a Baugesetzbuch (BauGB) 
aufzustellen und diese nach § 3 Abs. 2 
BauGB öffentlich auszulegen.
Ziel war es, auch in den Ortsteilen Hohn-
weiler und Lippoldsweiler einen kleinen 
Bestand an gewerblich nutzbaren Flä-
chen zu erhalten.
Die Offenlage fand vom 22.05. bis 
23.06.2023 statt. Der Gemeinderat hat in 
der öffentlichen Sitzung vom 19.02.2024 
die eingegangenen Stellungnahmen unter-
einander und gegeneinander abgewogen. 
Das Ergebnis der Abwägung war im Text-
teil die Änderung aufzunehmen, dass Ein-
zelhandelsbetriebe ausgeschlossen sind.

Außerdem wurden die Hinweise ergänzt 
(z. B. bezüglich des Gewässerrand-
streifens). Der Geltungsbereich des 
Bebauungsplans wurde geringfügig an-
gepasst, um ein Altenteilerhäuschen zu 
ermöglichen. Er ist im Lageplan nachste-
hend abgedruckt und maßgebend:

Es wird darauf hingewiesen, dass der Be-
bauungsplan im Rahmen des beschleu-
nigten Verfahrens nach § 13a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprü-
fung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt 
wurde, weil sich die Struktur durch die 
Planungen nicht ändert. Es sind auch 
keine besonderen Strukturen in ökolo-
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gischer Hinsicht bekannt. Soweit umweltbezogene Informationen 
vorliegen, sind diese in den Hinweisen zum Textteil Ziffern III und 
in der Begründung genannt. Außer den Informationen aus dem 
Kartenwerk der LUBW liegen aber keine Informationen vor, hier-
aus ist keine Betroffenheit eines Schutzgutes zu entnehmen.
Der geänderte Entwurf des Bebauungsplanes (Lageplan vom 
08.05.2023/19.02.2024) und Textteil und Begründung (jeweils 
vom 08.05.2023/19.02.2024), sowie die Übersicht über die einge-
gangenen Stellungnahmen und deren Abwägung vom 19.02.2023, 
erstellt vom Büro Roosplan, werden gemäß § 4a Abs.3 und § 3 Abs. 
2 BauGB in der Zeit vom 26.02.2024 bis 28.03.2024 je einschließ-
lich (Auslegungsfrist) im Internet unter www.auenwald.de veröf-
fentlicht und können zusätzlich bei der Gemeinde verwaltung Au-
enwald, Rathaus Unterbrüden, Lippoldsweiler Straße 15, während 
der Dienststunden (Montag von 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Mittwoch 
07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Donnerstag 08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 
von 15:30 Uhr bis 18:30 Uhr) eingesehen werden.
Während dieser Auslegungsfrist können Stellungnahmen bei der 
Gemeinde Auenwald schriftlich, elektronisch oder mündlich zur 
Niederschrift abgegeben werden. Da das Ergebnis der Behand-
lung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist es zweckmäßig, die 
Anschrift des Verfassers anzugeben. Es wird darauf hingewiesen, 
dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Be-
schlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können. Es wird weiter darauf hingewiesen, dass ein Antrag nach 
§ 47 der Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrolle) unzuläs-
sig ist, soweit mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht wer-
den, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können.
Auenwald, den 22.02.2024
Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

Potentieller Containerstandort für Flüchtlinge 
auf Flst. 502/2 in Mittelbrüden
Möglichkeit zur Stellungnahme für Bürgerinnen und Bürger

Wie bereits in einigen Gemeinderatssitzungen thematisiert, steht 
die Gemeinde Auenwald vor der Herausforderung, potentielle 
Standorte für die Unterbringung von Asylsuchenden im Gemeinde-
gebiet zu prüfen. Die steigende Anzahl von Asylsuchenden erfordert 
eine sorgfältige Planung und Auswahl geeigneter Standorte, um 

eine angemessene Unterbringung und Integration zu gewährleisten.
Da die Umsetzung des bisher favorisierten Standorts an der Au-
enwaldhalle infolge eines Antrags einer Gemeinderatsfraktion ab-
gelehnt wurde, hat die Verwaltung bereits in Absprache mit dem 
Gemeinderat mehrere potentielle alternative Standorte im Gemein-
degebiet identifiziert. Bewertet wurden hier verschiedene Kriterien 
wie Infrastruktur, Zugänglichkeit, soziales Umfeld, baurechtliche 
Regelungen und städtebauliche Aspekte sowie weitere Faktoren.
Als favorisierte Lösung hat sich das Flst. 502/2 in Mittelbrüden (s. 
Lageplan) herauskristallisiert.
Die Gemeinde ist hier bestrebt, eine transparente und partizipative 
Vorgehensweise zu gewährleisten, um die Anliegen und Bedenken 
der Bürgerinnen und Bürger angemessen zu berücksichtigen, des-
halb wird der Bevölkerung die Möglichkeit eingeräumt, schriftliche 
Stellungnahmen innerhalb von zwei Wochen, bis zum 07.03.2024
zum geplanten Standort abzugeben. Diese werden in einer späte-
ren Gemeinderatssitzung abgewogen.
Diese Stellungnahmen senden Sie an bauamt@auenwald.de oder 
postalisch an Gemeinde Auenwald, Bauamt, Lippoldsweilerstr. 15, 
71549 Auenwald bzw. per Einwurf in den Briefkasten der Gemeinde.
Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

Hundesteuer 2024
In der 9. Kalenderwoche werden die Hundesteuerbescheide für 
das Jahr 2024 zugestellt. Die Gemeinde erhebt die Hundesteuer 
nach der gemeindlichen Satzung über die Hundesteuer vom 11. 
Dezember 1996.
Die Hundesteuer beträgt für den 1. Hund 108,-- €
für den 2. und jeden weiteren Hund je 216,-- €
für den 1. Kampfhund 691,-- €
für den 2. und jeden weiteren Kampfhund je 1.382,-- €
Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den Haus-
haltsmitgliedern gemeinsam gehalten.
Die Hundesteuer ist einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbe-
scheides zu entrichten. Steuerpflichtig ist, wer am 1. Januar einen 
über 3 Monate alten Hund hält. Wird ein Hund erst nach dem 1. Ja-
nuar 3 Monate alt oder wird ein über 3 Monate alter Hund erst nach 
diesem Zeitpunkt gehalten, so entsteht die Steuerschuld und beginnt 
die Steuerpflicht am ersten Tag des folgenden Kalendermonats.
Die Hundesteuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in 
dem die Hunde haltung beendet wird. Die teilweise Erstattung der 
Steuer kann in diesem Zusammenhang beantragt werden.
Jeder Hundehalter ist verpflichtet, den Beginn und das Ende der 
Hundehaltung innerhalb eines Monats bei der Gemeindeverwal-
tung, Steueramt, Zimmer 23, anzuzeigen.
In diesem Jahr wurden neue (hellblaue, 2024 ff.) Hundesteuer-
marken vergeben. Diese sind ab sofort gültig und sichtbar an-
zubringen. Die bisherigen Hundesteuermarken verlieren mit 
sofortiger Wirkung ihre Gültigkeit.
Die neuen Hundesteuermarken gelten nicht nur für 2024, son-
dern behalten ihre Gültigkeit, bis von der Gemeindeverwaltung 
Auenwald neue Hundesteuermarken ausgegeben werden.
Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird dem Halter eine Ersatzmar-
ke gegen eine Gebühr von 5,-- € ausgehändigt. Dasselbe gilt für den 
Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Steuermarke; die unbrauchbar 
gewordene Steuermarke ist zurückzugeben. Wird eine in Verlust gera-
tene Steuermarke wieder aufgefunden, ist die wiedergefundene Marke 
unverzüglich an die Gemeinde zurückzugeben.
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Hundehalter, der aus einer an-
deren Gemeinde zuzieht, die Hundehaltung ebenfalls anzuzeigen hat, 
auch wenn der Hund am bisherigen Wohnort versteuert worden ist.
Endet die Hundehaltung durch Verkauf oder durch Verschenken 
des Hundes, so sind in der Anzeige der Name und die Anschrift des 
neuen Eigentümers anzugeben.
Falls Sie Fragen zur Hundesteuer bzw. zu Ihrem Steuerbescheid 
haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden, und zwar an Frau 
Grün, Tel. 07191/50 05 23 oder per E-Mail: gruen@auenwald.de
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Gemeinde Auenwald
Steueramt
Lippoldsweiler Str. 15
71549 Auenwald

Ansprechpartner:
Steueramt
Zimmer 23, 1 OG 
Tel: 07191/5005-23
Fax:07191/5005-50
Mail: steueramt@auenwald.de

Geschlecht:                männlich                     weiblich 

Ersthund                                         weiterer Hund              
Anzahl der momentan gehaltenen Hunde:
Anmeldung ab:                                         Abmeldung ab:

Auenwald, den………………...…... ………………………………………………
Unterschrift

Erledigt am:

III. Angaben zur Haltung

(wird von der Gemeinde ausgefüllt)

Buchungszeichen:  5.0102.                                                      Hundemarke Nr.

Farbe:
Rufname:

Wird der Hund im Zwinger gehalten?        Ja                   Nein 

Name, Vorname:
Straße:
Wohnort:

An- Abmeldung von Hundehaltungen

I. Hundehalter

II. Angaben zum Hund
Rasse / Mischrasse:
Alter / Geburtsdatum:
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Gemeinde Auenwald 
Lippoldsweilerstr. 15 
71549 Auenwald 
 

 

Gläubiger Identifikationsnummer:  DE16ZZZ00000352955 
 
 

Buchungszeichen     5. 
 
Forderungsart (nicht Zutreffendes bitte streichen): Grundsteuer Wasserversorgungs-/Abwassergebühren  

Hundesteuer    Gewerbesteuer Elternbeiträge  Mittagessen Sonstiges:____________________ 

 
Wir ermächtigen/Ich ermächtige die Gemeinde Auenwald, Zahlungen von unserem/meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weisen wir unser/weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Gemeinde 
Auenwald auf unser/mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Wir können/Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit unserem/meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen.  
 
Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basis-Lastschrift wird die Gemeinde Auenwald über den Einzug in 
dieser Verfahrensart informieren. Ich bin damit einverstanden, dass zur Erleichterung des 
Zahlungsverkehrs die grundsätzlich 14-tägige Frist für die Information vor dem Einzug einer fälligen 
Zahlung (Vorab-Ankündigung) bis auf fünf Werktage vor Belastung verkürzt werden kann. 

 

_____________________________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) 

_____________________________________ _____________________________________ 

Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort 

______________________________________________________________________________   
Kreditinstitut (Name)      

 

IBAN:   D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ 
(finden Sie auf Ihrem Kontoauszug) 

______________ _____________________ __________________________________________ 

Datum   Ort    Unterschrift (Kontoinhaber/Verfügungsberechtigter) 

 

nur ausfüllen, wenn Zahlungspflichtiger abweicht vom Kontoinhaber:
 

Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für alle Zahlungen aus Forderungen der Gemeinde gegenüber dem 

Zahlungspflichtigen: 

 

_____________________________________ _____________________________________ 

Name, Vorname, Firma     Straße und Hausnummer 

_____________________________________ _____________________________________ 

       Postleitzahl und Ort 

 
Ich bin damit einverstanden, dass die Vorab-Ankündigung für den Lastschrifteinzug auch gegenüber dem 
Zahlungspflichtigen wirksam wird. Der Zahlungspflichtige hat mich hierüber zu unterrichten. 
 
 

SEPA-Basis-Lastschriftmandat 
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in Feld und Wald „auslaufen“, d. h. jagen zu lassen. Die Jagdschutz-
berechtigten sind befugt, wildernde oder des Wilderns verdächtige 
Hunde, sofern sie nicht eingefangen werden können, zu töten.
• Unsere Bitte
Verantwortungsbewusste Hundehalter lassen ihre Tiere regel-
mäßig gegen Tollwut impfen und gegen den Fuchsbandwurm 
behandeln. Wir bitten Sie, auch im Interesse aller Hundehalter, 
unsere Hinweise zu beachten. Dies wird nicht zuletzt zu einem 
guten Verhältnis zwischen den Hundehaltern und der übrigen 
Bevölkerung beitragen.
Ihr Bürgermeisteramt Auenwald, Lippoldsweilerstraße 15, 71549 
Auenwald

Warum gibt es ab 1. Januar 2024 keine  
Kinderreisepässe mehr?
Ab dem 1. Januar 2024 dürfen Kinderreisepässe nicht mehr neu 
ausgestellt, verlängert oder aktualisiert werden.
Bereits ausgestellte Kinderreisepässe können bis zum Ende ihrer 
Gültigkeit weiterverwendet werden.
Gründe: Kinderreisepässe sind nur maximal 12 Monate gültig. Die-
se kurze Gültigkeitsdauer gilt für alle Standard-Ausweisdokumente 
ohne Chip, die die Mitgliedstaaten der EU für ihre Bürgerinnen und 
Bürger ausstellen. Schwach geschützte Dokumente dürfen nicht län-
ger als zwölf Monate gültig sein. Im Vergleich dazu sind normale, 
mehrjährig gültige Reisepässe mit vielen Sicherheitsmerkmale so-
wie mit einem Chip ausgestattet. Kinderreisepässe, insbesondere 
die in der Gültigkeit verlängerten Kinderreisepässe, werden von den 
Staaten weltweit und teilweise auch innerhalb der EU nicht mehr 
überall als Ausweisdokument akzeptiert. Die Anerkennung deut-
scher Kinderreisepässe durch andere Staaten kann durch Deutsch-
land nicht beeinflusst werden. Einige Staaten fordern bei Einreise, 
dass das Passdokument eine bestimmte Restgültigkeit aufweist, in 
der Regel drei bis sechs Monate. Das schränkt die Verwendbarkeit 
eines Kinderreisepasses zusätzlich erheblich ein.
Damit die Reisen von Familien nicht unterbrochen werden, weil 
der Kinderreisepass oder ein in der Gültigkeit verlängerter Kinder-
reisepass an der Grenze nicht anerkannt wird, hat der Gesetzgeber 
am 12. Oktober 2023 ein Gesetz veröffentlicht, in dem u. a. der 
Kinderreisepass abgeschafft wird. Mit der Abschaffung wird künf-
tig der enorme Aufwand der Eltern und der Verwaltung für eine 
regelmäßige, jährliche Neubeantragung oder Verlängerung eines 
Kinderreisepasses vermieden. Informationen zum Thema, ob das 
konkrete Reisezielland einen Kinderreisepass oder einen verlän-
gerten/aktualisierten Kinderreisepass als Ausweisdokument aner-
kennt, finden Sie auf der Internet-Seite des Auswärtigen Amtes, 
den Reise- und Sicherheitshinweisen (https://www.auswaertiges-
amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise).
Bitte beachten Sie, dass sich das Gesichtsbild, insbesondere von 
Säuglingen und Kleinstkindern, innerhalb kurzer Zeit stark ver-
ändern kann, sodass eine Identifizierung mit dem ursprünglichen 
Ausweisdokument teilweise auch schon deutlich vor Erreichen des 
aufgedruckten Gültigkeitsendes nicht mehr möglich ist und das 
Ausweisdokument vorzeitig ungültig geworden ist. In diesem Fall 
beantragen Sie bitte rechtzeitig vor Reiseantritt ein neues Doku-
ment (Personalausweis oder Reisepass).
Welches Reisedokument beantrage ich für mein Kind?
Bei Reisen innerhalb der EU genügt ein Personalausweis. Für Reise-
ziele über die EU hinaus ist in der Regel ein Reisepass erforderlich.
Die Identitäten der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Uni-
on werden geschützt, indem EU-weit die Ausweisdokumente für Er-
wachsene und Kinder Mindestsicherheitsstandards erfüllen. Ausweis-
dokumente für Kinder sind nach denselben Normen konzipiert wie 
Ausweisdokumente für Erwachsene. Dazu gehört die Ausstattung mit 
einem Chip, wenn Ausweisdokumente mehrere Jahre gültig sein sol-
len. Der Chip enthält unter anderem elektronische Sicherheitsmerk-
male, welche leicht zu kontrollieren und sehr schwer zu fälschen sind. 
Darüber hinaus unterstützt der Chip eine schnelle und sichere Grenz-
abfertigung bspw. an automatischen Grenzkontrollstationen. Aufwän-
dige, manuelle Sichtkontrollen durch das Grenzpersonal können ver-
ringert oder ganz vermieden werden.

Wichtige Informationen für alle Hundehalter
Bei der Gemeindeverwaltung gehen immer wieder Beschwer-
den über unvernünftige Hundehaltungen ein. Deshalb möchten 
wir alle Hundehalterinnen und Hundehalter bitten, die geltenden 
Vorschriften einzuhalten. Gleichzeitig weisen wir darauf hin, dass 
Zuwiderhandlungen als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße 
geahndet werden können.
Die Mehrzahl der Hundehalter ist vernünftig und hält sich an die 
einschlägigen Vorschriften. Wir appellieren an diejenigen Hunde-
halter, die sich bisher nicht an die einschlägigen Regelungen ge-
halten haben, dafür Sorge zu tragen, dass die unerlaubten Kotab-
lagerungen und die Lärmbelästigungen durch Hunde unterbleiben 
sowie Hunde nicht frei umherlaufen.
• Verunreinigung durch Hunde
Mitbürger, vor allem Eltern von Kindergarten- und Schulkindern, 
beklagen sich, dass Hundekot in öffentlichen Grün- und Erholungs-
anlagen, besonders in den Friedhöfen, auf Kinderspielplätzen und 
entlang der Kindergarten- und Schulwege, und selbst in privaten 
Vorgärten sowie auf landwirtschaftlichen Grundstücken abgelagert 
wird. Gerade für Kinder können Verunreinigungen durch Hunde zu 
einer gesundheitlichen Gefährdung führen. Auch andere Fußgän-
ger werden durch solche Verunreinigungen sehr belästigt.
Nach § 12 der Polizeilichen Umweltschutzverordnung der Gemein-
de Auenwald (PolVO) hat der Halter oder Führer eines Hundes da-
für zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in 
Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden Vorgärten verrich-
tet. Dennoch dort abgelegter Kot ist unverzüglich zu beseitigen.
Für unsere Landwirte stellt Hundekot auf ihren Feldern und Wie-
sen nicht nur eine unschöne Hinterlassenschaft, sondern eine er-
hebliche Beeinträchtigung dar. Durch Hundekot im Futter können 
Krankheiten auf Tiere übertragen werden. Hundekot ist insbeson-
dere ein Überträger der sog. Finnen auf Rinder, die den Wert des 
Fleisches ganz erheblich mindern. Daher ist auch dieser Kot dort 
unverzüglich zu beseitigen.
Bitte benutzen Sie die Beutel aus den Hundetoiletten, die an 
zahlreichen Standorten aufgestellt sind.
• Lärm durch Hunde
Auch Lärm durch Tiere, besonders Hunde, ist immer wieder ein 
erhebliches Problem für Nachbarn, vor allem für ältere und kranke 
Personen sowie Kleinkinder.
Nach § 7 der PolVO sind Tiere, insbesondere Hunde so zu hal-
ten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als 
nach den Umständen unvermeidbar gestört wird.
• Freilaufende Hunde
Immer wieder muss festgestellt werden, dass Hunde ohne Aufsicht 
frei umherlaufen, beispielsweise bei den Schulen und Kindergär-
ten oder sogar auf Kinderspielplätzen. Dies ist mit ein Grund dafür, 
dass seit 17. Mai 2002 in Auenwald auf öffentlichen Straßen und 
Gehwegen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile für 
Hunde der Leinenzwang gilt. Die neu gefasste Polizeiliche Um-
weltschutzverordnung (PolVO) schreibt dazu vor:
"§ 11 Gefahren durch Tiere
1. Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand 

gefährdet wird.
2. ...
3. Im Innenbereich (§§ 30 – 34 Baugesetzbuch) sind auf öffentli-

chen Straßen und Gehwegen Hunde an der Leine zu führen. 
Ansonsten dürfen Hunde ohne Begleitung einer Person, die durch 
Zuruf auf das Tier einwirken kann, nicht frei umherlaufen."

Außerdem gilt: In den Grün- und Erholungsanlagen ist es un-
tersagt, Hunde unangeleint umherlaufen zu lassen; auf Kinder-
spielplätze und Liegewiesen dürfen Hunde nicht mitgenommen 
werden. (§ 15 Abs.1 Nr.6 der PolVO)
Und: Der Hundehalter hat die von ihm gehaltenen, außerhalb des 
von ihm bewohnten Hauses oder des umfriedeten Grundbesitzes 
laufenden anzeigepflichtigen Hunde mit einer gültigen und sicht-
bar befestigten Hundesteuermarke zu versehen. (§ 11 Abs. 4 Hun-
desteuersatzung der Gemeinde Auenwald)
Nach den jagdrechtlichen Vorschriften ist es nicht erlaubt, Hunde 
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Veröffentlichung von Altersjubiläen im Mitteilungsblatt der Gemeinde Auenwald

Altersjubiläen von Bürgerinnen und Bürgern aus Auenwald 
werden nur auf ausdrücklichen Wunsch der Jubilarinnen und 
Jubilare ab dem 70. Geburtstag durch die Gemeinde im Mit-
teilungsblatt der Gemeinde Auenwald und in der Backnanger 
Kreiszeitung veröffentlicht. Die Rückantwort muss bis zum 10. 
des Vormonats erfolgen. Bitte bedenken Sie, dass sowohl das 
Mitteilungsblatt als auch die Tageszeitung nicht nur in gedruck-
ter, sondern auch in elektronischer Form zu beziehen sind.
Die bisher eingegangenen Widersprüche bleiben bestehen.

Die Meldungen können an das Bürgerbüro der Gemeinde Au-
enwald, Lippoldsweiler Straße 15, 71549 Auenwald, buerger-
buero@auenwald.de,
Tel.: 07191/5005-16, Fax.: 07191/5005-50 gesendet werden. 
Entsprechende Vordrucke stehen zur Verfügung.
Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister

✂
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Gemeinde Auenwald, Lippoldsweilerstraße 15, 71549 Auenwald  
www.auenwald.de     info@auenwald.de 

                          KSK WN DE96 6025 0010 0000 0025 03 | VOBA BK DE69 6029 1120 0056 3500 07 
 

 

Absender: 

_________________________________ 
 

_________________________________ 

_________________________________ 

Geburtsdatum: ______________________ 

Tag der Eheschließung:_________________ 

  

 

Veröffentlichung der Altersjubilare / Ehejubilare im Amtsblatt und in der 
Backnanger Kreiszeitung sowie der Besuch von Herrn Bürgermeister Ernst 

 

Rückantwort 

Ich/Wir bin/sind 
mit der Veröffentlichung des Altersjubilars in der  
 
Backnanger Kreiszeitung und im Amtsblatt der Gemeinde Auenwald 
□     einverstanden 
□    n i c h t   einverstanden 
□ bitte nur im Amtsblatt der Gemeinde Auenwald veröffentlichen 
 
Außerdem möchte/n ich/wir telefonisch kontaktiert werden, um einen Besuch 
(90/100 Jahren + Ehejubilare) von Herrn Bürgermeister Ernst zu erhalten:  
□ Ja, der Besuch von Herrn Bürgermeister Ernst ist gewünscht 
 

Telefonnummer: ___________/ _______________________ 
 
□   Nein, es ist kein Besuch von Herr Ernst gewünscht 
 
Urkunde des Ministerpräsidenten  
(Bei dem 90., 100., Geburtstag sowie bei dem 50.,60.,65.,70. Ehejubiläum):  
□ Ja, Anforderung der Urkunde des Ministerpräsidenten 
□   Nein, Keine Anforderung der Urkunde des Ministerpräsidenten 
 
Urkunde des Bundespräsidenten 
(Ab dem 100. Geburtstag, jedes Jahr):  
□ Ja, Anforderung der Urkunde des Bundespräsidenten und Minister 
□   Nein, Keine Anforderung der Urkunde des Bundespräsidenten und Minister 
 
....................................    ……………………………………………  

                Datum       Unterschrift(en)  
Zurück an die:  

Gemeinde Auenwald 
Bürgerbüro 
Lippoldsweilerstraße 15 
71549 Auenwald 
 

2)  

1)  

3)  

4)  



1722. Februar 2024  Nr. 8/2024  MITTEILUNGSBLATT AUENWALD

Veranstaltungskalender 
der Gemeinde Auenwald  

2024
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Leben retten – Rettungsgasse freihalten!

Rettungsgasse
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II.
Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis – Kommunalamt – hat mit Er-
lass vom 06.02.2024,
AZ: 0.0032/Hc, die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung samt 
Haushaltsplan 2024 bestätigt. Die Haushaltssatzung mit Haus-
haltsplan 2024 wird in der Zeit von

Montag, den 26. Februar 2024 bis  
Dienstag, den 5. März 2024

- je einschließlich –
in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Hochwasserschutz 
Weissacher Tal, Place de Marly 1, 71554 Weissach im Tal, Zimmer 
2.1 (im Bildungszentrum Weissacher Tal), zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt (§ 81 Abs. 4 GemO).
III. Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber dem Zweckverband Hochwasserschutz Weis-
sacher Tal geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Zweckverband Abwasserklärwerk

ZWECKVERBAND ABWASSERKLÄRWERK WEISSACHER TAL
Öffentliche Bekanntmachung

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit 
i.d.F. vom 14.12.2004 i.V.m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat die Verbandsversammlung am 15. November 2023 
die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 4 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 1.113.398 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - 1.113.398 €
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2)
0 €

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) 0 €
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit 1.064.043 €
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

laufender Verwaltungstätigkeit - 876.365 €
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des  

Ergebnishaushalt (Saldo aus 2.1 und 2.2) 187.678 €
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

Investitionstätigeit 724.716 €
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

Investitionstätigkeit - 2.168.000 €
2.6  Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) - 1.443.284 €

2.7  Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  
(Saldo 2.3 und 2.6)

- 1.255.606 €

2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  
Aufnahme von Darlehen 1.380.000 €

2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen für die  
Tilgung von Darlehen 114.716 €

Zweckverband Hochwasserschutz

ZWECKVERBAND HOCHWASSERSCHUTZ WEISSACHER TAL
Öffentliche Bekanntmachung

I. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024
Aufgrund von § 18 des Gesetzes über Kommunale Zusammenarbeit i. 
d. F. vom 14.12.2004 i. V. m. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-
Württemberg hat die Verbandsversammlung am 19. Oktober 2023 die 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2 0 2 4 beschlossen:

§ 1
Der Haushaltsplan wird festgesetzt 
1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge 215.430 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen - 215.430 €
1.3  Veranschlagtes ordentliches Ergebnis  

(Saldo aus 1.1 und 1.2) 0 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge 0 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen 0 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) 0 €
1. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen
2.1  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit 197.930 €
2.2  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender 

Verwaltungstätigkeit - 190.530 €
2.3  Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des  

Ergebnishaushalt
(Saldo aus 2.1 und 2.2) 7.400 €
2.4  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus  

Investitionstätigkeit 1.370.858 €
2.5  Gesamtbetrag der Auszahlungen aus  

Investitionstätigkeit - 1.890.000 €
2.6  Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) - 519.142 €

2.7  Veranschlagter  
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

(Saldo 2.3 und 2.6) - 511.742 €
2.8  Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der  

Aufnahme von Darlehen 650.000 €
2.9  Gesamtbetrag der Auszahlungen für die  

Tilgung von Darlehen - 129.858 €
2.10  Veranschlagter 

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 520.142 €

2.11  Veranschlagte Änderung des  
Finanzierungsmittelbestands, Saldo des  
Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) - 8.400 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  650.000 €

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4
Die Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2023 werden wie 
folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Summe
- Betriebskosten-
umlage -

125.950 € 125.950 €

- Zinsumlage - 14.680 € 14.680 €
- Tilgungsumlage - 129.858 € 129.858 €

- Kapitalumlage -

___

Summen: 140.630 € 129.858 € 270.488 €
Weissach im Tal, den 13.02.2024
gez.
Patrizia Rall, Verbandsvorsitzende
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2.10  Veranschlagter 
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) 1.265.284 €

2.11  Veranschlagte Änderung des  
Finanzierungsmittelbestands, Saldo des  
Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) 9.678 €

§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird festgesetzt auf  1.380.000 €

§ 3
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 4
Die Verbandsumlagen für das Haushaltsjahr 2024 werden wie 
folgt festgesetzt:

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt Summe
- Betriebskosten-

umlage -
1.022.632,00 € 1.022.632,00 €

- Zinsumlage - 5.676,00 € 5.676,00 €
- Tilgungsumlage - 114.716,18 € 114.716,18 €
- Kapitalumlage - 50.000,00 € 50.000,00 €
___ ___ ___ ___
Summen: 1.028.308,00 € 164.716,18 € 1.193.024,18 €

Weissach im Tal, den 13.02.2024
gez.
Reinhold Sczuka
Verbandsvorsitzender
II.
Das Landratsamt Rems-Murr-Kreis – Kommunalamt – hat mit 
Erlass vom 06.02.2024, AZ: 0.0032/Hc die Gesetzmäßigkeit der 
Haushaltssatzung samt Haushaltsplan 2024 bestätigt. Die Haus-
haltssatzung mit Haushaltsplan 2024 wird in der Zeit von

Montag, den 26. Februar 2024 bis Dienstag,  
den 5. März 2024

- je einschließlich -

in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes Abwasserklärwerk 
Weissacher Tal, Place de Marly 1, 71554 Weissach im Tal, Zimmer 
2.1 (im Bildungszentrum Weissacher Tal), zu jedermanns Einsicht 
öffentlich ausgelegt (§ 81 Abs. 4 GO).

III. Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elek-
tronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber dem Zweckverband Abwasserklärwerk Weis-
sacher Tal geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmi-
gung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden ist.

Anpflanzungen zurückschneiden!
Bäume, Sträucher und sonsti-
ge Anpflanzungen auf privaten 
Grundstücken dürfen die Sicher-
heit des Straßenverkehrs nicht 
beeinträchtigen.
Häufig ragen Teile von Bäumen 
und Sträuchern aus privaten 
Grundstücken über die Grundstücksgrenze hinaus in den Gehweg 
oder in die Straße oder verdecken Verkehrszeichen bzw. Straßen-
namenschilder. Fällt zusätzlich Schnee oder Regen darauf, biegen 
sich viele Sträucher aufgrund der zusätzlichen Last weiter in den 
öffentlichen Verkehrsraum hinein.

Nach § 28 Abs. 2 des Straßengesetzes für Baden-Württemberg ist 
dies nicht zulässig!
An öffentlichen Verkehrsflächen muss der Luftraum
- über Fahrbahnen und Sicherheitsstreifen mind. 4,50 m,
- über Geh- und Radwegen mind. 2,50 m freigehalten werden.
Der Bewuchs ist entlang der Geh- und Radwege bis zur Geh- bzw. 
Radweghinterkante zurückzuschneiden. Bei Fahrbahnen ohne 
Gehweg – hierzu zählen auch Feldwege – ist ein seitlicher Sicher-
heitsraum von mind. 0,75 m einzuhalten. Sofern ein Hochbord 
(Randstein) vorhanden ist, kann der Sicherheitsabstand vom Fahr-
bahnrand auf 0,50 m reduziert werden.

Auch die Sichtverhältnisse dürfen nicht außer Acht gelassen wer-
den: An Knotenpunkten muss zumindest gewährleistet sein, dass 
ein wartepflichtiger Verkehrsteilnehmer bei Anfahrt aus dem Stand 
ohne nennenswerte Behinderung bevorrechtigter Fahrzeuge si-
cher einbiegen oder kreuzen kann. Dort, wo Bäume und Sträucher 
die notwendige Ausleuchtung der Fahrbahn und Gehwege durch 
die öffentliche Straßenbeleuchtung reduzieren oder verhindern, 
sind weitere Rückschnitte erforderlich.

Die Grundstücksbesitzer werden auf ihre Verpflichtungen hin-
gewiesen und gebeten, die erforderlichen Rückschnitte vorzu-
nehmen, sofern die Verkehrssicherheit durch den Grenzbewuchs 
beeinträchtigt wird. Andernfalls könnte bei Unfällen unter Umstän-
den auch die (Mit-)Haftung von Grundstückseigentümern geprüft 
und daraus eventuell Schadensersatzansprüche abgeleitet werden.

KINDERGÄRTEN

Kindergarten   
Brückenweg

Besuch einer Heilpraktikerin im Kindergarten Brückenweg
Ende Januar hatten wir Besuch von einer Vorschulmama, sie ist von 
Beruf Heilpraktikerin. Sie kam aber nicht alleine, sie hatte Schnee-
flöckchen dabei, einen Kuschelbär mit einem gesundheitlichen Pro-
blem. Schneeflöckchen war allergisch auf die Apfelschale und die 
Heilpraktikerin hat ihn wieder gesund gemacht, indem sie ihm gute 
Bakterien verabreicht hatte und eine spezielle Fußmassage für den 
Darm. Danach hat sie zwei Erzieherinnen den Blutzuckerspiegel ge-
messen. Das fanden wir Kinder sehr interessant.

Mit einem Stethoskop durfte jeder sein eigenes Herz schlagen hören.
Die Heilpraktikerin hat uns dann noch einiges über ihren Beruf 
erzählt.

Die leckeren Äpfel, die sie uns mitgebracht hatte, ließen wir uns 
auch schmecken.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei der Heilpraktikerin, dass sie 
sich für uns Zeit genommen hat und alles so kindgerecht erklärte.

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Auenwald

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen:  
Bürgermeister Kai-Uwe Ernst, 71549 
Auenwald, Lippoldsweiler Straße 15, 
oder sein Vertreter im Amt.

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Redaktionsschluss:  
montags, 15:00 Uhr.

Vertrieb (Abonnement und  
Zustellung): G.S. Vertriebs GmbH, 
Josef-Beyerle-Str. 2,  

71263 Weil der Stadt,  
Tel. 07033 6924-0,  
E-Mail: info@gsvertrieb.de  
Internet: www.gsvertrieb.de

Anzeigenverkauf: 
Tel. 07163 1209-500,  
uhingen@nussbaum-medien.de
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kreis, so dass alle Kinder dabei zusehen konnten – ein einzigartiges 
und wunderbares Erlebnis!
Die kleinen Küken kamen dann in einen extra Käfig mit einer 
Wärmeplatte. Dort wurden sie liebevoll betreut: der Stall musste 
täglich gesäubert werden und die Küken mit frischem Wasser und 
einem Brei aus Haferflocken, Karotten und gekochtem Ei versorgt 
werden.

Am Morgen wurden die Kinder beim Eintreten in den Kindergarten 
mit einem zarten Piepen begrüßt. Nach einer Woche zogen dann 
unsere Küken in ihr Zuhause nach Lippoldsweiler.

 
 Fotos: Kindergarten Brückenweg

Wir bedanken uns bei Frau Feiden für das einzigartige, schöne 
Projekt, Küken beim Schlüpfen zuzusehen!

Kindergarten   
Hohnweiler

Faschingsfeier im Kindergarten Hohnweiler
Am Faschingsdienstag fand die Faschingsfeier im Kindergarten 
Hohnweiler statt. Zunächst gab es in jeder Gruppe ein üppiges 
Büfett. Das Highlight von diesem waren die Fasnetsküchle, wel-
che Frau Lack mit den Kindern am Morgen selbst gebacken hatte. 
Nach dem gemeinsamen Vespern der vielen Leckereien gab es be-
sonderen Besuch: die 1. Narrenzunft Auenwald e. V. 
In ihrem bunten Häs zeigten sie den Kindern ihre Masken, tanzten, 
sangen und auch die Polonaise durfte natürlich nicht fehlen. Von 
Kopf bis Fuß und rundherum tanzten, gemeinsam mit den Narren, 
Piraten, Superhelden, Prinzessinnen, wilde Tiere und vieles mehr 
im bunt geschmückten Kindergartenflur. Herzlichen Dank an alle 
Beteiligten, die unsere Faschingsfeier so bunt und lecker mitge-
staltet haben. Es war wirklich ein tolles Fest und die Kinder, aber 
auch Erwachsenen hatten sichtlich Spaß.

Es hat sich Nachwuchs im Kindergarten Brückenweg angekündigt
Am 11. Januar 2024 sind bei uns 16 Eier eingezogen. Diese Eier sollten 
keineswegs in der Pfanne landen, sondern ausgebrütet werden!
Kurzerhand wurde der Eingangsbereich in eine Brutstätte umgestaltet. 
Frau Feiden unterstützte uns in dem Projekt und stellte uns einen Brut-
automaten mit ihren schon befruchteten Eiern zur Verfügung.

Nach genau 3 Wochen war es so weit und die ersten Küken began-
nen zu schlüpfen. Ein Küken schlüpfte sogar mitten im Morgen-
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 Foto: Nadine Ulmer

BIBLIOTHEK

bibi  
Bibliothek im Bildungszentrum

Bibliothek für die Gemeinden des Zweckverbandes Bildungs-
zentrum Weissacher Tal: Allmersbach i. T., Althütte, Auenwald, 
Weissach i. T.

Die Bibliothek befindet sich im öffentlich zugänglichen Schulge-
bäude des Bildungszentrums Weissach im Tal und steht allen Bür-
gerinnen und Bürgern zur Verfügung.

Öffnungszeiten öffentliche Ausleihe:
Montag,  13:30 - 16:00 Uhr
Dienstag,  16:30 - 19:30 Uhr
Donnerstag,  16:30 - 19:30 Uhr
Für Schülerinnen und Schüler des Bildungszentrums gelten fol-
gende Öffnungszeiten während des Schulbetriebs:
montags bis freitags von 08:00 Uhr bis Unterrichtsschluss.
In den Schulferien ist die Bibi geschlossen.

SCHULEN

Grundschule 
Lippoldsweiler 

Fasching in der Grundschule

 
Wetzstoihexa

Am Freitag, den 9. Februar durf-
ten wieder Kinder und Lehrkräfte 
verkleidet in die Schule kom-
men. Nach der großen Pause 
besuchten alle den Kindergarten 
in Hohnweiler. Die Kindi-Kinder 
staunten nicht schlecht, als komi-
sche Gestalten bei lauter Musik 
durch den Kindergarten liefen. 
Anschließend wurde im Schul-
haus noch weiter gefeiert. Eine 
große und eine kleine Hexe der 
„Spiegelberger Wetzstoihexa“ 
hatten sich auch eingefunden. 
Sehr beeindruckend waren die 
schönen Kostüme und die etwas 
furchteinflößenden Masken aus 
Holz. Die Kinder konnten viele 
Fragen zur Verkleidung stellen. 
Vielen Dank an Herrn Feiden, 
der sehr kindgerecht alle Fragen 
beantwortete, sodass niemand 
mehr Angst haben musste.

 
Auf dem Weg zum Kindergarten Fotos: K. Weber

 
Auch die Lehrkräfte waren verkleidet Foto: B. Hirzel

ALLES AUF  
EINEN BLICK 
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Grundschule Auenwald 
Unterbrüden/Oberbrüden

Anmeldung der Schulanfänger des Schuljahres 2024/2025
Zu Beginn des Schuljahres 2024/25 werden laut § 73 Schulgesetz 
alle Kinder schulpflichtig,
die bis 30. Juni 2024 das 6. Lebensjahr vollendet haben. Die in der 
Zeit vom 1. Juli 2017 bis 30. Juni 2018 geborenen Kinder müssen 
in der für den Wohnbezirk zuständigen Schule angemeldet wer-
den. Nur das Staatliche Schulamt Backnang kann auf Antrag einen 
Schüler einer anderen Schule zuweisen.
Kinder, die an Privatschulen angemeldet werden, müssen an der 
zuständigen Grundschule unter Vorlage des entsprechenden 
Nachweises abgemeldet werden.
Kinder, die zwischen dem 01.07.2018 und 30.06.2019 geboren 
sind, können von ihren Eltern zur Schule angemeldet werden und 
erhalten damit den Status eines schulpflichtigen Kindes.
Voraussetzung für die Einschulung ist die Schulfähigkeit des 
Kindes, die vom Schulleiter, ggf. unter Einbeziehung eines päd-
agogisch-psychologischen Gutachtens und eines Gutachtens des 
Gesundheitsamtes, festgestellt wird. Ist ein schulpflichtiges Kind 
noch nicht schulfähig, wird es vom Schulbesuch für 1 Jahr zurück-
gestellt.
Die im letzten Jahr zurückgestellten Kinder müssen erneut ange-
meldet werden.
Alle Kinder sind bei der Anmeldung persönlich vorzustellen. Die 
Vorlage einer Geburtsurkunde (auch Familienstammbuch) ist im 
Original erforderlich.
Im Falle eines Wohnungswechsels in der Zeit zwischen Schulan-
meldung und Schuleintritt ist dies der Schulleitung mitzuteilen.

Die Anmeldung der Schulanfänger findet statt:

Für die Kinder aus Oberbrüden und Mittelbrüden sowie den 
umliegenden Höfen
am Montag, 26.02.2024 im Schulhaus Oberbrüden
um 14.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr, Kinder mit Nachnamen A – R
um 15.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, Kinder mit Nachnamen S – Z

Für die Kinder aus Unterbrüden
am Dienstag, 27.02.2024 im Schulhaus Unterbrüden
um 14.00 Uhr bis ca. 15.00 Uhr, Kinder mit Nachnamen A – K
um 15.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr, Kinder mit Nachnamen L – Z

J. Fußnegger, Rektorin

VHS

Sicher im Internet unterwegs (24F50180)
Fr., 01.03.2024 14:00 - 17:15 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1

Vorstellungsgespräch - Tipps & Tricks (24F50013)
Sa., 02.03.2024 09:00 - 12:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 12

Flucht und Fluchtbewegungen (24F10104)
Mo., 04.03.2024 19:30 - 21:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 3

Schultern und Nacken entspannen (24F30128)
3 mal ab Mo., 04.03.2024 19:45 - 21:15 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 8

Schminkkurs für Frauen ab 50 (24F11301)
So., 10.03.2024 10:00 - 13:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 3

10-Fingerschreiben Einsteiger (24F50401)
5-mal ab Di., 12.03.2024 18:00 - 19:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9

Basis-Nähkurs (24F20908)
4-mal ab Di., 12.03.2024 18:30 - 19:15 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 2

Windows 10 kompakt (24F50110)
zweimal ab Di., 12.03.2024 18:30 - 21:30 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 1

Computer-Grundkurs - Kleingruppe (24F50103)
5-mal ab Mi., 13.03.2024 14:00 - 17:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 9

Grundlagen Lohn- und Gehaltsabrechnung

Kleingruppe (24F50504)
12-mal ab Mo., 04.03.2024 18:00 - 21:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, EG, Raum 4

Finanzbuchführung 1 - Kleingruppe (24F50501)
13-mal ab Mi., 13.03.2024 18:00 - 21:00 Uhr
Bildungshaus, VHS, OG 1, Raum 10

Weitere Auskünfte unter:
Tel.: 07191-9667.0
www.vhs-backnang.de

Backnanger 
Jugendmusikschule 

 
                                                  Plakat: Jugendmusik und  
                                                     Kunstschule Backnang

FUNDSACHEN
Fundsachen KW 07 12.02. – 16.02.2024

Kinder-Piratenschwert und ein Spielzeug
Walkie-Talkie, Fundort: Auenwaldhalle

Schwarzes Stirnband für Erwachsene
Fundort: Im Rathaus
Einkaufstasche in Beutel, Fundort: Im Rathaus

Mädchenmütze, Fundort: Kindergarten

Die Fundsachen können während unserer Öffnungszeiten im Bürger-
büro im Rathaus Unterbrüden abgeholt werden.
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FEUERWEHR

Freiwillige Feuerwehr   
Auenwald

Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Auenwald 
mit integrierten Abteilungsversammlungen der Abteilungen 
Brüden-Ebersberg und Lippoldsweiler
Am Freitag, den 08.03.2024 findet um 19:00 Uhr unsere Haupt-
versammlung und die Abteilungsversammlungen der Einsatzab-
teilungen Brüden-Ebersberg und Lippoldsweiler statt, zu der wir 
alle Aktiven Kameradinnen und Kameraden, die Kameraden der Al-
tersabteilung und die Kameradinnen und Kameraden der Jugend-
feuerwehr recht herzlich in die Mehrzweckhalle Hohnweiler, Am 
Asang 8, 71549 Auenwald einladen.
Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Bericht des Kommandanten und der Abteilungen
3. Bericht des Jugendfeuerwehrwartes
4. Bericht der Altersabteilung
5. Kassenbericht 

1. Kassenbericht der Gesamtfeuerwehr 
2. Kassenbericht der Abteilung Brüden Ebersberg 
3. Kassenbericht der Abteilung Lippoldsweiler

6. Bericht Kassenprüfer und Entlastungen zu den Kassenberichten
7. Wahlen 

1. Feuerwehrkommandant 
2. Stv. Feuerwehrkommandant 
3. Kassier der Abteilung Lippoldsweiler 
4. Schriftführer der Abteilung Lippoldsweiler 
5. 1 Mitglied Abteilungsausschuss Lippoldsweiler 
6. 2 Kassenprüfer der Abteilung Lippoldsweiler

8. Bestellung des Jugendfeuerwehrwartes und Stellvertreter
9. Ansprachen
10. Beförderungen und Ehrungen
11. Verschiedenes

Anträge zur Tagesordnung bitten wir bis zum 29.02.2024 schrift-
lich beim Kommandanten einzureichen!
Zu Beginn der Veranstaltung findet ein gemeinsames Abendessen statt.
Bernd Fetzer
Feuerwehrkommandant

FFW Altersabteilung
Hallo Kameraden,
am Freitag, 01.03.2024 zum Theaterbesuch beim Berglesdradsch 
in Rettersburg treffen wir uns um 17.30 Uhr zur Abfahrt mit dem 
MTW und Citymobil der Gemeinde am Gerätehaus in Unterbrüden.
Erich Strohmaier

RECYCLING

 Abfallwirtschaft 
Rems-Murr AöR 

www.awrm.de

DAS UMWELTMOBIL STARTET DIE ERSTE TOUR IM JAHR 2024
Problemabfälle ganz bequem entsorgen.
Die Abfallwirtschaft Rems-Murr schickt das Umweltmobil wieder 
auf Tour. Die Beseitigung von Problemabfällen wie Batterien, Öle 
oder Chemikalienreste können einen großen Schaden an der Natur 

anrichten – wenn sie falsch entsorgt werden. Das gebührenfreie 
Sammelmobil bietet sich für eine ortsnahe Ergänzung zu den vier 
stationären Problemmüllsammelstellen im Rems-Murr-Kreis an.
In Auenwald startet das Mobil seine Tour in Unterbrüden am Mitt-
woch, den 28.02. um 9:00 Uhr am Parkplatz an der Auenwaldhalle. 
Dort verweilt es bis 9:30 Uhr. Dann zieht es weiter nach Oberbrü-
den an den Parkplatz der Sporthalle und ist dort von 9:45 bis 10:15 
Uhr aufzufinden. Letzte Station wird dann in Lippoldsweiler am 
Parkplatz an der Turnhalle sein. Von 11:30 bis 12:00 Uhr können 
dort Problemabfälle abgegeben werden.
Wichtig ist allerdings, zu beachten, was über das Umweltmobil 
entsorgt werden kann. Angenommen werden Batterien, Farben 
und Lacke, Holzschutzmittel, Rost- und Frostschutzmittel, Ener-
giesparlampen, Chemikalien aus der Hobbywerkstatt, Experimen-
tierkästen, Düngemittel, Schädlingsbekämpfungsmittel, Klebstof-
fe, Öle und Lösemittel in haushaltsüblichen Mengen. Gewerbliche 
Anlieferungen sowie explosive Stoffe, Gasflaschen, Feuerlöscher 
können nicht am Umweltmobil entsorgt werden. Diese sollten über 
eine Fachfirma entsorgt werden. Hier kann die AWRM bei der Su-
che einer Spezialfirma helfen. Wer den Termin des Umweltmobils 
verpasst, kann seine Problemabfälle rund ums Jahr an einer der 
vier stationären Sammelstellen während der Öffnungszeiten abge-
ben. Standorte und Öffnungszeiten können auf der Internetseite 
der AWRM, in der Abfall-App oder im aktuellen Infoheft AWRM 
Kompakt nachgelesen werden.
Noch Fragen? Die Abfallberatung der AWRM hilft Ihnen gerne 
weiter. Sie erreichen sie unter 07151/501-9535 oder per E-Mail an 
info@awrm.de

Verbrennen von pflanzlichen Abfällen
Gemäß § 6 Kreislaufwirtschaftsgesetz hat die Verwertung von Abfall 
Vorrang vor seiner Beseitigung. Das Verbrennen von pflanzlichen 
Abfällen ist daher grundsätzlich verboten. Pflanzliche Abfälle sind 
zum Beispiel Baum- und Heckenschnitt, Laub oder Gras. Dieses 
Merkblatt zeigt Ihnen Alternativen auf und erklärt, unter welchen 
Voraussetzungen eine Verbrennung ausnahmsweise möglich ist.

Wie kann pflanzlicher Abfall verwertet werden?
• Durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergra-

ben, Unterpflügen und Kompostieren.
• Durch Abgabe an die Abfallwirtschaft Rems-Murr AöR (AWRM):  

Grüngut wird in den Entsorgungszentren und Grüngutplätzen 
im Rems-Murr-Kreis sowie auf der Biovergärungsanlage Back-
nang-Neuschöntal bis zu einer Menge von 2 m³ gebührenfrei 
angenommen (Öffnungszeiten beachten!). Zweimal im Jahr wird 
eine Straßensammlung für Grüngut durchgeführt, kleinere Men-
gen können regelmäßig über die Biotonne entsorgt werden.

Nähere Auskünfte erhalten Sie bei der Abfallwirtschaft Rems-Murr 
AöR: Internet: www.awrm.de,
Telefon: 07151 / 501 9535, Email: info@awrm.de.

Wann kann pflanzlicher Abfall ausnahmsweise durch Verbren-
nen beseitigt werden?
Ausnahmen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle gelten ge-
mäß der Landes-Pflanzenabfallverordnung für pflanzliche Abfälle, 
die im Wald, auf landwirtschaftlichen oder gärtnerisch genutzten 
Grundstücken im Außenbereich anfallen. Diese dürfen unter fol-
genden Voraussetzungen ausnahmsweise verbrannt werden:

Möglichkeit 1:
• Die Anfahrt zum Grundstück ist mit einem unverhältnismäßig 

hohen Aufwand verbunden (Beispiel: steile und schwer zu-
gängliche Flächen) und ein Verrotten (Beispiel: steinige Flä-
chen) auf meinem Grundstück ist nicht möglich und

• das Verbrennen findet außerhalb eines bebauten Gebietes 
(nach § 35 Baugesetzbuch) statt.

Möglichkeit 2:
• Das Pflanzenmaterial ist mit Schädlingen oder Krankheitserre-

gern befallen (Borkenkäfer, Feuerbrand, etc.) und
• das Verbrennen findet außerhalb eines bebauten Gebietes statt.
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Bitte beachten Sie unbedingt, dass beim Umgang mit Krankheitser-
regern und/oder Schädlingen befallenem Material zusätzlich ggfs. 
besondere Schutzmaßnahmen (Tragen von Gummihandschuhen, 
Befeuchtung, enganliegender Mundnasenschutz, Atemschutzmas-
ke FFP3, etc.) zu treffen sind.
Ein Mehraufwand durch den Abtransport der pflanzlichen Abfäl-
le rechtfertigt keine Ausnahme. Im Innenbereich, also innerhalb 
eines bebauten Gebietes, ist eine Verbrennung immer verboten.

Checkliste: Was muss beim Verbrennen zwingend beachtet 
werden?
• Es handelt sich um eine in diesem Merkblatt aufgeführte Aus-

nahmemöglichkeit
• Das Grundstück liegt im Außenbereich nach § 35 Baugesetzbuch.
• Es befinden sich keine Wirbeltiere im Abfall.
• Das Verbrennen findet auf dem Grundstück statt, auf welchem 

der Abfall anfällt.
• Mitmenschen werden durch den Geruch der Verbrennung 

nicht belästigt.
• Die Abfälle sind trocken, so dass sie unter geringer Rauchent-

wicklung verbrennen.
• Durch die Rauchentwicklung entstehen keine Verkehrsbehin-

derungen, keine Belästigungen und kein gefahrbringender 
Funkenflug.

• Die Abfälle sind möglichst zu einem Haufen zusammengefasst.
• Es weht kein starker Wind.
• Es ist nicht dunkel.
• Ein Randstreifen ist gepflügt, so dass das Feuer unter Kontrolle 

gehalten werden kann.
• Die erforderlichen Abstände zum Grundstücksnachbar und an-

deren gefährdeten Objekten sind eingehalten:
1. Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind mindestens 100 m 

entfernt
2. Gebäude und Bäume befinden sich mindestens 50 m ent-

fernt (Ausnahmen im Wald sind nach Rücksprache mit dem 
zuständigen Forstamt möglich).

• Das Feuer und die Glut werden beim Verlassen des Grundstü-
ckes gelöscht.

• Die Verbrennungsrückstände werden so bald wie möglich in 
den Boden eingearbeitet.

Und nun?
Konnten Sie alle Punkte der Checkliste erfüllen und treffen die Vo-
raussetzungen für das Verbrennen pflanzlicher Abfälle auf Sie zu? 
Dann haben wir noch folgende wichtige Hinweise für Sie:
Wir empfehlen eine Rücksprache mit Ihrer Stadt / Gemeinde (Orts-
polizeibehörde), da gegebenenfalls kommunale Verordnungen mit 
näheren Regelungen bestehen können. Das Verbrennen von gro-
ßen Mengen pflanzlicher Abfälle ist der Ortspolizeibehörde vor-
her anzuzeigen. Eine Anzeige der Verbrennung an die Leitstelle 
von Feuerwehr und Rettungsdienst ist nicht notwendig und nicht 
erwünscht; beim Ausrücken der Feuerwehr hat der Brandverursa-
cher die Kosten zu tragen, auch wenn die Anzeige bei der Ortspoli-
zeibehörde ordnungsgemäß erfolgt ist. Das Landratsamt als untere 
Abfallrechtsbehörde erteilt daher auch keine Ausnahmen vom Ver-
brennungsverbot. Es liegt vielmehr im Ermessen des Beseitigungs-
pflichtigen, ob vorgenannte Ausnahmemöglichkeiten vorliegen.
Wer gegen obige Vorgaben verstößt, handelt ordnungswidrig und 
riskiert ein empfindliches Bußgeld. Wer gar andere, nicht für eine 
Verbrennung zugelassene Abfälle, zum Beispiel Plastikabfälle, 
Sperrmüll oder Altholz im Garten oder im heimischen Ofen ver-
brennt, begeht unter Umständen sogar eine Straftat und muss mit 
einer Verurteilung im Strafverfahren rechnen.
Nähere Auskünfte erhalten Sie beim Amt für Umweltschutz des Rems-
Murr-Kreises: Internet:  
www.rems-murr-kreis.de/landratsamt-politik/organigramm/umweltschutz
Telefon: 07151 / 501 2222, 
E-Mail: umweltschutz@rems-murr-kreis.de.

AUS DEN FRAKTIONEN 
DES GEMEINDERATS

Unabhängige  
Wählergemeinschaft 
Auenwald 

Einladung zur UWA - Jahreshauptversammlung 2024
Liebe Mitglieder und Freunde der UWA,
hiermit laden wir Euch recht herzlich zu unserer Jahreshauptver-
sammlung
 am Mittwoch, den 28. Feb. 2024 um 19:00 Uhr
 im Alten Schulhaus Oberbrüden
 mit folgender Tagesordnung ein.

1.  Begrüßung und Bericht des 1. Vorsitzenden
2.  Kassenbericht
3.  Bericht des Kassenprüfers
4.  Entlastung des Vorstands
5.  Neuwahlen:
  Wahl des Vorsitzenden, des ersten Beisitzers sowie des Schrift-

führers.
6.   Aufstellung des Wahlvorschlags der UWA zur Gemeinderats-

wahl 2024
 Wahl eines Wahlvorstandes
 Wahl der Kandidaten und Listenaufstellung
 Wahlprogramm
7.  Bericht des Fraktionssprechers
8.  Verschiedenes

Anträge können bis zum 21.02.2024 beim 1. Vorsitzenden einge-
reicht werden (jungsolartechnik@gmx.de).
Wir bitten um vollzähliges Erscheinen der Mitglieder und der 
möglichen Kandidaten der UWA.
Mit freundlichen Grüßen, Harald Jung, 1. Vorsitzender

KIRCHEN

Ökumene

Abendsegen

Wir laden alle herzlich ein 
zum 

Abendsegen/Friedensgebet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dienstags um 18.00 Uhr 

im Evang.Gemeindehaus in Hohnweiler 

Wir kommen zusammen, um eine Geschichte 
zu hören, Abendlieder zu singen und den 

Segen zu empfangen. 
 
            Plakat: Evang. Kirchengemeinde Lippoldsweiler
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Weltgebetstag 2024

Frauen aller Konfessionen laden ein  
Weltgebetstag 2024 

„durch das Band des Friedens“ 
 Liturgie aus Palästina 

 

 
 

Wir laden ein zum 
Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen  

am 1.März 2024 um 19.00 Uhr  
in der Evangelischen Kirche in Hohnweiler 

* 
Im Anschluss an den Gottesdienst laden wir ein ins 

Evangelische Gemeindehaus Hohnweiler, beieinander zu 
sein, Spezialitäten aus Palästina zu genießen und 

miteinander zu reden. Es gibt auch wieder Produkte aus dem 
Eine Welt Laden zu erwerben.  

Wir freuen uns auf viele Besucherinnen –  
das Vorbereitungsteam 

  
 Plakat: Weltgebetstag/Evang.Kirchengemeinde Lippoldsweiler

Evangelische Kirchengemeinde  
Lippoldsweiler 

Evang. Pfarramt Lippoldsweiler
Ammerweg 3, 71549 Auenwald-Hohnweiler

Ansprechpartner im Pfarramt:
Pfarrerin Dinda, Tel. 52098
Gemeindebüro Frau Kalmbach:
Di., 09.00 Uhr – 12.00 Uhr
Do., 13.30 Uhr – 16.00 Uhr

E-Mail: Pfarramt.Lippoldsweiler@elkw.de
Mesnerin: Frau Inge Maiterth, Tel. 300740
Frauenfrühstück: Frau Tyburzy, Tel. 53977
Krabbelgruppe: Frau Sabine Eißler, E-Mail: sabineblank10@gmail.com

Homepage: www.ev-kirchengemeinde-lippoldsweiler.de

Wochenspruch:
Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestor-
ben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5,8

Sonntag, 25. Februar 2024, Remniszere
10.00 Uhr Gottesdienst, Predigtreihe 2024: „Geschwistergeschichten“
Pfarrer Dietmar Schuster: David und seine Brüder
10.00 Uhr Kinderkirchtag
Wir freuen uns auf das gemeinsame Frühstück, Singen, Beten und 
Geschichte hören.
Von 10.00 bis 11.30 Uhr im Ev. Gemeindehaus.

Dienstag, 27. Februar 2024
18.00-18.30 Uhr Abendsegen/Friedensgebet im Evang. Gemeindehaus
19.30 Uhr Vorbereitungstreffen Weltgebetstag der Frauen 2024

Mittwoch, 28. Februar 2024
14.30 Uhr Chorprobe Kinderchor
16.00 Uhr Konfirmandenunterricht
19.30 Uhr Chorprobe Ökumenischer Kirchenchor
20.00 Uhr Kinderkirchvorbereitung

Freitag, 01. März 2024
19.00 Uhr Weltgebetstag der Frauen 2024

Wir laden herzlich ein zum Weltgebetstag der Frauen in der Evang. 
Kirche in Hohnweiler

Evang. Kirchengemeinde
 Oberbrüden - Unterbrüden 

Pfarrgasse 1, 71549 Auenwald-Oberbrüden
Internet: www.evkirche-brueden.de

Pfarrer Dietmar Schuster
Telefon: 07191.53157, Fax 310225
E-Mail: dietmar.schuster@elkw.de

Pfarramtssekretärin Stefanie Marando
Telefon: 07191.341115, Fax: 310225
E-Mail: pfarramt.oberbrueden-unterbrueden@elkw.de
Das Gemeindebüro ist dienstags und freitags von 09.00 Uhr bis 
12.00 Uhr besetzt.

Jugendreferent Lukas Harder
Telefon: 07191.8097125
E-Mail: lukas.harder@elkw.de
Mesnerin Unterbrüden  Birgit Knödler, Telefon: 07191.318979
Mesnerin Oberbrüden  Petra Seibert, Telefon: 07191.58035

Wochenspruch: 
„Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns 
gestorben ist, als wir noch Sünder waren.“  (Römer 5,8)

Donnerstag, 22. Februar 2024
09.30 Uhr Krabbelgruppe (0- bis 3-Jährige mit erwachsener Bezugs-
person) im Gemeindehaus in Oberbrüden
18.00 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus in Oberbrüden
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Oberbrüden

Freitag, 23. Februar 2024
09.30 Uhr Musikspatz (1. Gruppe) im Gemeindehaus in Oberbrüden
10.30 Uhr Musikspatz (2. Gruppe) im Gemeindehaus in Oberbrüden
18.30 Uhr Jugendkreis „Youmember“ für Konfis und Teens zwi-
schen 13 und 15 Jahren im Gemeindehaus in Unterweissach (Lu-
kas Harder)
20.00 Uhr Aufwindgottesdienst im Gemeindehaus in Oberbrüden
20.15 Uhr Jugendkreis „Youmember“ ab 15 Jahren oder Traineeler 
im Gemeindehaus in Unterweissach (Lukas Harder)

Sonntag, 25. Februar 2024
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Predigtreihe „Geschwisterge-
schichten“ im Gemeindehaus in Oberbrüden mit Pfarrer Dr. R. 
Bürzele
10.00 Uhr Kinderkirche mit dem Thema „Von Freunden verlassen“ 
im Gemeindehaus in Oberbrüden
18.00 Uhr „YouGo“ Jugendgottesdienst in der Kreuzkirche in Un-
terbrüden (Lukas Harder)

Montag, 26. Februar 2024
16.00 Uhr Musikarche im Gemeindehaus in Oberbrüden
16.45 Uhr Musikarche im Gemeindehaus in Oberbrüden
19.00 Uhr Offener Gebetstreff im Gemeindehaus in Oberbrüden 
(CVJM)

Dienstag, 27. Februar 2024
18.00 Uhr Jungen-Jungschar „Let‘s Meet“ im Gemeindehaus in 
Oberbrüden
19.30 Uhr Bibelgesprächsabend im Gemeindehaus in Oberbrüden
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Mittwoch, 28. Februar 2024
15.00 Uhr Konfirmandenunterricht in der Kreuzkirche in Unterbrüden

Donnerstag, 29. Februar 2024
09.30 Uhr Krabbelgruppe (0- bis 3-Jährige mit erwachsener Be-
zugsperson) im Gemeindehaus in Oberbrüden
18.00 Uhr Mädchenjungschar im Gemeindehaus in Oberbrüden
20.00 Uhr Posaunenchorprobe im Gemeindehaus in Oberbrüden

 
Predigtreihe 2024 Plakat: Evang. Kirchengemeinde Weissacher Tal

Katholische Kirchengemeinde 
Auenwald – Althütte

Katholisches Pfarramt Ebersberg
Kirchberg 7, 71549 Auenwald-Ebersberg
Tel.: 0 71 91/ 5 28 78, Fax: 0 71 91/ 31 00 99
E-Mail: HerzJesu.Ebersberg@drs.de
www.kswt.de (Katholische Seelsorgeeinheit Weissacher Tal)
Pfarrer Thomas Müller, Weissach im Tal, Tel. 0 71 91/ 34 29 43
E-Mail: Thomas.Mueller@drs.de
Kirchenpflegerin: Fr. Loscalzo, Tel. 342 944 oder 0176-55097481 
(Mo.-Do. 09.00-11.00 Uhr)
E-Mail: Dreifaltigkeit.Weissach@nbk.drs.de
Bürozeiten: montags und mittwochs 09.00 – 11.00 Uhr
Pfarramtssekretärin: Fr. Ceh
Öffnungszeiten Pfarrbüro:
Mo. 15.00 - 18.00 Uhr, Do. und Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Einrichtung der Gemeinde:

Nachbarschaftshilfe der Katholischen Kirchengemeinde
Einsatzleitung: Frau Rebecca Reicherz
Tel. 01789204642 Bürozeiten i. d. Regel 
Montag, Mittwoch, Donnerstag 9.00 -12.00 Uhr,
E-Mail: Rebecca.Reicherz@drs.de

Wir bieten alltagsunterstützende Hilfen, wie Fahrdienste, Einkaufs-
begleitung oder Haushaltsunterstützung an. Die Hilfe richtet sich 
an ältere Menschen, Menschen mit Behinderung, kranke Men-
schen, Angehörige von z. B. an Demenz erkrankten Menschen zur 
Entlastung oder an Familien mit kleinen und/oder behinderten Kin-
dern ohne familiäres Netzwerk.
Wir sind ein anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag 
nach § 45a SGB XI

Gottesdienstordnung der nächsten Woche

Donnerstag, 22. Februar – Kathedra Petri
08:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier, 
anschließend Frühstück

Sonntag, 25. Februar – 2. Fastensonntag
09:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier

10:00 Uhr Ev. Kirche 
Allmersbach

Ökumenischer Gottesdienst zur 
Vorbereitung des Weltgebetstages

10:30 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier
18:00 Uhr Althütte Eucharistiefeier

Mittwoch, 28. Februar
18:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier

Donnerstag, 29. Februar
08:00 Uhr Gemeindezentrum 

Ebersberg
Eucharistiefeier, 
anschließend Frühstück

15:30 Uhr Alexanderstift 
Unterweissach

Ökumenische Andacht

Freitag, 01. März – Ökumenische Gottesdienste zum Weltgebets-
tag der Frauen
18:00 Uhr Kath. Heilig Geist Kirche Althütte
18:30 Uhr Ev. Kirche Allmersbach
18:30 Uhr Ev. Max-Fischer Gemeindehaus Oberweissach
19:00 Uhr Ev. Kirche Hohnweiler

Samstag, 02. März
16:45 Uhr Allmersbach Taufe von Marvin und Johnny 

Howe aus Auenwald-Ebersberg
18:00 Uhr Allmersbach Eucharistiefeier am Vorabend, 

anschließend Gelegenheit zur 
Beichte oder zum seelsorglichen 
Gespräch

Sonntag, 03. März – 3. Fastensonntag
09:00 Uhr Unterweissach Eucharistiefeier
10:30 Uhr Althütte Eucharistiefeier

WICHTIGER HINWEIS:

Sperrung der Straße Sandberg in Unterweissach
Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Zufahrt zur Drei-
faltigkeitskirche, zum Gemeindezentrum und zur Kita „Unterm 
Regenbogen“ in Unterweissach bis auf Weiteres nur über das 
Wohngebiet Sandäcker möglich ist.

Aus dem Gemeindeleben:

Frauentreff Allmersbach
Die nächste Singstunde mit Frau Zimmer ist am Donnerstag, den 
22. Februar um 16 Uhr im Gemeindezentrum in Allmersbach.
Gäste sind jederzeit herzlich willkommen!

Frauentreff Allmersbach
Am Donnerstag, den 29. Februar um 15 Uhr herzliche Einladung 
zur Hungertuchmeditation „Was ist uns heilig“ im Gemeinde-
zentrum in Allmersbach.

 
 Logo: Weltgebetstag.de

Herzliche Einladung zum Welt-
gebetstags-Gottesdienst am 1. 
März 2024 um 19.00 Uhr in der 
Evangelischen Kirche Hohn-
weiler. 

Nähere Informationen dazu finden Sie unter der Rubrik „Ökumene“.

Mitarbeiter/in im Hausmeister- und Reinigungsdienst in Ebers-
berg dringend gesucht!
Liebe Gemeindemitglieder,
unsere Hausmeisterin im Gemeindezentrum Ebersberg wird nach 
über 26-jähriger engagierter und zuverlässiger Tätigkeit Ende Ap-
ril in ihren wohlverdienten Ruhestand gehen.

Wir suchen daher baldmöglichst eine(n) Nachfolger(in) im Haus-
meisterdienst (m/w/d). Zu den Aufgaben gehören u. a. kleinere Re-
paraturarbeiten, die Instandhaltung und Reinigung der Gebäude, 
die Überwachung der technischen Anlagen, der Schließdienst für 



36  MITTEILUNGSBLATT  AUENWALD 22. Februar 2024  Nr. 8/2024

Handwerker und die Übergabe und Kontrolle bei Vermietungen. 
Der Beschäftigungsumfang beträgt durchschnittlich 4 Wochen-
stunden.
Zudem suchen wir baldmöglichst jemanden, der oder die mit ei-
nem Beschäftigungsumfang von durchschnittlich 2 Wochenstun-
den den Reinigungsdienst in den Räumen des Pfarrbüros in Ebers-
berg übernimmt.
Die aufgeführten Dienste können – wie bisher – kombiniert wer-
den, aber auch an verschiedene Personen übertragen werden.
Wenn Sie sich vorstellen können, diese Aufgaben zu übernehmen 
oder weitere Informationen zu den Tätigkeiten bzw. zur Vergütung 
benötigen, wenden Sie sich bitte an unsere Kirchenpflegerin Frau 
Loscalzo (Tel. 0176/55097481) oder an mich (Tel. 07191/342943).
Ich hoffe sehr, dass wir wieder gute Mitarbeiter/innen finden, die 
diese Dienste mit Freude und Einsatzbereitschaft ausüben.
Es grüßt Sie alle herzlich

Ihr Pfr. Thomas Müller

 
 
 
 
 

Der Arbeitskreis für Erwachsenenbildung 
lädt herzlich ein: 

 
 

„Spirituelle Kirchenführung“ 
 

Texte: Birgit Bronner,  
Profilstelle Glaubens-

kommunikation,  
Dekanat Rems-Murr 

 

Musik: Rita Zimmer 

Freitag, 08. März 2024, 17 Uhr 
katholische St. Martinskirche 

Allmersbach im Tal  
Herzliche Einladung zu einem meditativen Abendgottesdienst mit 
einem besonderen Gesicht:  Wir lassen uns vom Kirchenraum und 
verschiedenen Orten im Kirchenraum ansprechen, hören meditative 
Orgelmusik, singen, beten und lassen uns von Texten anregen und 
uns in unserem Glauben stärken. 
Das Kreuz in der Allmersbacher Kirche wird in dieser Stunde einen 
wichtigen Platz haben. Die Fastenzeit lädt uns besonders ein auf die 
Ereignisse von Kreuz und Tod Jesu zu schauen. 
Im Unterschied zu einer klassischen Kirchenführung, in welcher der 
Kirchenbau und die sakralen Orte künstlerisch erschlossen werden, 
liegt der Schwerpunkt auf einer geistlichen und spirituellen Erschlie-
ßung. Herzlich willkommen! 

 

Katholische  
Seelsorgeeinheit 
Weissacher Tal 

 
 Plakat: EWB - M. Freihaut

Neuapostolische Kirchengemeinden
Auenwald  

Samstag, 24. Februar
11 - 13 Uhr Probe Kinderchor und Kinderorchester in Unterbrüden

Sonntag, 25. Februar
09.30 Uhr Gottesdienst in Lippoldsweiler und Unterbrüden

Mittwoch, 28. Februar
20.00 Uhr Gottesdienst in Lippoldsweiler

Donnerstag, 29. Februar
20.00 Uhr Gottesdienst in Unterbrüden

Evangelisch-methodistische  
Kirche Weissach im Tal 

Termine 22.-28. Februar

Donnerstag, 22. Februar
13.15 Uhr Beerdigung, Stadtfriedhof Backnang
20.00 Uhr Posaunenchor, Zionskirche Backnang

Freitag, 23. Februar
19.00 Uhr JAT-Besprechung, Zionskirche Backnang

Samstag, 24. Februar
10.00 Uhr Kirchlicher Unterricht, Zionskirche Backnang
17.00 Uhr Gottesdienst zum Mitarbeiter*innenfest, Zionskirche 
Backnang

Sonntag, 25. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Friedemann Sommer (Menno-
niten) im Rahmen des ökumenischen Kanzeltausches, Zionskirche 
Backnang
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pastor Mihail Stefanov, Christuskapelle 
Burgstall
15.00 Uhr Spiele-Nachmittag, Zionskirche Backnang

Montag, 26. Februar
15.00 Uhr Winterspielplatz, Christuskapelle Burgstall
19.30 Uhr ACK Backnanger Bibelbrücken, Thema: „Humor in der 
Bibel: Der Turmbau zu Babel“ mit Dekan Rainer Köpf, Zionskirche 
Backnang

Dienstag, 27. Februar
14.30 Uhr Hauskreis Aspacher Tor

Mittwoch, 28. Februar
19.00 Uhr Regionaltreffen der Hauptamtlichen und Laien des 
Rems-Murr-Kreises, EmK Winnenden
19.30 Uhr Gebetskreis, Christuskapelle Burgstall

Donnerstag, 29. Februar
14.30 Uhr Bibel im Gespräch, Christuskapelle Burgstall

Bezirksbüro:
Albertstraße 5, 71522 Backnang, Tel. 07191-60353, info@emk-
backnang.de

Team der Hauptamtlichen:
Pastor Holger Meyer (Leitender Pastor), Tel. 07191-497561, 
hmeyer@emk-bbc.de
Pastor Mihail Stefanov (Lokalpastor), Tel. 07191-407562, 
mstefanov@emk-bbc.de

Regional denken - Regional handeln
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VEREINE

Turn- und Sportverein  
Oberbrüden e. V.

  Abteilung Tischtennis

Tischtennisergebnisse vom letzten Wochenende

Bezirksliga, Herren

VfR Birkmannsweiler III – TSV Oberbrüden II  6:9
Im Doppel siegten: Dietmar Wenig/Tilo Baumgärtner
Im Einzel setzten sich durch: 2x Dieter Senge, Pascal Katz, Tobias 
Schmidt, 2x Dietmar Wenig, Benjamin Senge, Tilo Baumgärtner
Kreisliga A, Herren

TSV Oberbrüden III – SG Weissach i. T.  4:9
Einen Punkt im Doppel holten: Tom Daniek, Andreas Krinninger
Im Einzel gewannen: Klaus Liehmann, Tom Daniek, Andreas Krin-
ninger

Kreisklasse A, Jungen 19

SC Fornsbach II - TSV Oberbrüden II  7:3
Im Doppel punkteten: Jonas Hasenkamp/Benjamin Meister
Im Einzel siegten: Leon Kaufmann, Jonas Hasenkamp

Turn- und Sportverein  
Lippoldsweiler e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung
Liebe TSV-Lippoldsweiler-Mitglieder,
hiermit laden wir Euch zur ordentlichen Hauptversammlung am

Freitag, den 15.03.2024, Beginn 20.00 Uhr,

in unser Vereinsheim in Hohnweiler recht herzlich ein. Über ein 
zahlreiches Erscheinen würden wir uns sehr freuen.

Tagesordnung:
  1. Begrüßung
  2. Ehrungen
  3. Bericht des Vorstandes
  4. Kassenbericht
  5. Bericht des Schriftführers
  6. Berichte der Abteilungen
  7. Bericht der Kassenprüfer
  8. Entlastung
  9. Neuwahlen
10. Beschlussfassung über Anträge

Anträge zur Tagesordnung müssen bis spätestens 01.03.2024 
schriftlich in der Geschäftsstelle in der neuen Mehrzweckhalle, Am 
Asang 13 in 71549 Auenwald, oder per E-Mail an die: Geschaefts-
stelle@tsv-lippoldsweiler.de eingereicht werden.
Der Vorstand

Bürgerverein 
Ebersberg e.V. 

NEUE KURSE AB MÄRZ 2024  
Musikschule Kaiser in Kooperati-
on mit dem Bürgerverein Ebers-
berg e. V.

Musikgarten Babys (6 Mon. bis 18 Mon.)
mittwochs im Alten Schulhaus Ebersberg, 9 Uhr bis 9.30 Uhr

Musikgarten 1 (18 Mon. bis 3 Jahre)
mittwochs im Alten Schulhaus Ebersberg, 9.45 bis 10.15 Uhr

Musikgarten 2 (3 Jahre bis 4 ½ Jahre)
mittwochs im Alten Schulhaus Ebersberg, 10.30 bis 11.00 Uhr

Evtl. Zusatzkurs von 11.15 bis 11.45 Uhr!
Bei vielen Anfragen und Teilnehmern können sich die Kurszeiten mini-
mal um 15 min verschieben. Wird aber vor Kursstart bekanntgegeben.

Am Nachmittag:

Musikgarten gemischt (2 ½ Jahre bis 4 ½ Jahre)
mittwochs im Alten Schulhaus Ebersberg, 15 Uhr bis 15.30 Uhr

Musikalische Früherziehung (ohne Eltern) (4 bis 6 Jahre)
4 Mal dürfen Eltern dabei sein, dann findet es ohne Eltern statt.
Mittwochs im Alten Schulhaus Ebersberg, 16 Uhr bis 16.45 Uhr
Zu jedem Kursangebot gibt es Schnupperstunden, die kostenlos 
sind. Nehmen Sie diese gerne wahr und erleben Sie mit Ihrem 
Kind zusammen die wunderbare Welt der Musik.
Bei Interesse zu den einzelnen Kursen und Fragen zu den Kosten 
nehmen Sie bitte Kontakt mit mir auf unter:
WhatsApp/mobil: 0178 27 29 538 Sandra Kaiser oder
per E-Mail: sandra.kaiser1505@web.de
Gerne können Sie mich natürlich auch persönlich kontaktieren, 
falls Sie mehr über die einzelnen Kurse im Detail erfahren möch-
ten. Ich gebe Ihnen jederzeit gerne Informationen darüber. Fest-
netz: 07183 9240190.
Ich freue mich über neue Kursteilnehmer und Kindern Musik na-
hebringen zu können.
Ihre Sandra Kaiser, Musikschule Kaiser

1 Jahr Jugend reloaded im Bürgerverein Ebersberg e. V.

 
 Plakat: BVE-Frischlinge

Vor rund einem Jahr startete die 
neue Jugendarbeit im BVE mit 
einem ganz neuen Konzept, das 
sich aus den folgenden Baustei-
nen zusammensetzt:
In Kooperation mit der Musik-
schule Kaiser aus Althütte bie-
ten wir für die Kleinsten von 6 
Monaten bis 4 ½ Jahren den 
Musikgarten an, wo Kindern 
Musik nähergebracht wird.
Die musikalische Früherzie-
hung im Kindergarten Hohn-
weiler und die Flötenklasse in 
der Grundschule Lippoldswei-
ler ergänzen das Angebot für 
die größeren Kinder, mit dem 
Ziel, ein „Frischling‘‘ im Bürgerverein Ebersberg zu werden.
Zu den „Frischlingen‘‘ zählen alle Kinder & Jugendlichen unter 
18 Jahren, die bei uns Unterricht haben, um ein Instrument zu 
lernen. Ein aktives TEAM kümmert sich um die gesamte Organi-
sation, u. a. Instrumentenvorstellung und Lehrervermittlung, bis 
zur Durchführung von tollen Events.
Auch dieses Jahr wird es nun wieder ein Elternvorspiel geben. 
Hierzu laden wir alle ganz herzlich am 25. Februar 2024 ins ka-
tholische Gemeindezentrum in Ebersberg ein. Pünktlich um 14:30 
Uhr begrüßen die Kindergartenkinder mit Sandra Kaiser die (Ge-
burtstags-)Gäste. Nach ihrem Bühnenauftritt präsentieren dann 
die Frischlinge, was sie bisher bei ihren Lehrern gelernt haben. 
Am Ende der musikalischen Vorträge und einer Überraschung gibt 
es noch Kaffee und Kuchen.
Wir freuen uns mit euch auf einen schönen Tag.
Bis bald, euer Marvin vom „Frischlings-TEAM“.

Wander,- und Skiausfahrt Steibis 2024
Der Bürgerverein Ebersberg e. V. lädt Sie auch in diesem Jahr wie-
der herzlich zur Wander- und Skiausfahrt in das Allmersbacher 
Haus in Steibis ein.
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Datum: 08.-10.03.2024
Das Allmersbacher Haus in Steibis ist ein ursprüngliches Bauern-
haus auf einer sonnigen Hochebene, welches zu einem gemütli-
chen Ferienhaus umgebaut wurde. Mit einer herrlichen Aussicht 
auf die Allgäuer Berge und vielen Möglichkeiten zur Entspannung 
und Erholung bietet das Allmersbacher Haus eine perfekte Umge-
bung für einen Wochenendausflug.
Wir werden auf den nahegelegenen Pisten Skifahren oder in der 
Umgebung Wandern und die Abende bei gemütlichem Zusam-
mensein ausklingen lassen.
Bitte melden Sie sich bis zum 01.03.2024 bei Steffen Wurst (Mobil: 
01525 4232284) an, damit wir die Verpflegung rechtzeitig planen 
können. Die Kosten belaufen sich auf ca. 70 € (Kinder bis 14 Jahre 
35 €). Inklusive sind Übernachtung, Frühstück, Abendessen und 
die Endreinigung.
Mitzubringen sind: Bettwäsche, Handtücher, Badelatschen, Haus-
schuhe, Ausstattung zum Skifahren bzw. Wandern und ganz viel 
gute Laune!
Wer eine Mitfahrgelegenheit benötigt oder freie Plätze im Auto 
hat, darf sich auch gerne an Steffen Wurst wenden.

Disco-Club  
Oberbrüden e.V.

DCO Nachtwanderung
Am 17. Februar sind wir bei gutem Wanderwetter in Oberbrüden 
gestartet, der untergehenden Sonne entgegen.

 
 Foto: JL

An Steinbach vorbei, mit einer kurzen Rast bei herrlichem Abend-
rot, ging es durch Feld und Flur nach Sachsenweiler und weiter 
Richtung Weissach, wo in der Brauereigaststätte Alte Schmiede Ti-
sche für uns reserviert waren. War mal wieder ein schöner Abend!

Forstbetriebsgemeinschaft 
Weissacher Tal 

Einladung zur Tagesausfahrt zur Fa. Stihl in Waiblingen
Die FBG Weissacher Tal bietet eine Tagesausfahrt zum Motorsä-
gen- und Gartengerätehersteller Stihl an.
Termin: Dienstag, 30.04.2024, 9.00 Uhr bis ca. 16.00 Uhr

Programm
Produktionsführung im Werk 2 in Neustadt
Mittagessen im Betriebsrestaurant im Werk 1 in Waiblingen
Besichtigung der Stihl Markenwelt im Werk 1 in Waiblingen
Produktvorführung (dieser Programmpunkt noch in Klärung)
Anreise: in Privat-PKW, möglichst in Fahrgemeinschaften
Unkostenbeitrag: 25,00 EURO (inklusive Mittagessen)
Den Unkostenbeitrag bei Anmeldung auf Konto der FBG Weissa-
cher Tal

IBAN DE 65 6029 1120 0673 3080 06 überweisen.
Anmeldung: per E-Mail: fbg-weissacher-tal@gmx.de
Telefonisch: 07192/4206
Bis spätestens 17.03.24 bei Volker Pfitzenmaier
Wir würden uns über zahlreiche Teilnehmer freuen.

Steuerliche Beratung Waldbesitzer
Wir bieten bei Interesse eine steuerliche Beratung für Waldbesit-
zer an. Als Referent konnte das Steuerberatungsbüro Klotzbücher 
aus Marbach gewonnen werden. Bei entsprechendem Interesse ist 
eine gemeinsame Veranstaltung aller FBGen geplant.
Sollte diese Veranstaltung nicht zustande kommen, besteht auch 
die Möglichkeit eine separate Veranstaltung für unsere FBG durch-
zuführen.
Um einen Überblick über das Interesse eine solche Veranstal-
tung zu bekommen, um weiter zu planen, bitten wir um Anmel-
dung über
das grüne Brett auf der Homepage der FBG
(www. FBG-Schwäbischer-Wald.de)
oder über E-Mail: fbg-weissacher-tal@gmx.de, oder
telefonisch 07192/4206
Forstbetriebsgemeinschaft Weissacher Tal

Heimatverein 
Weissacher Tal e.V. 

Jahresversammlung des Heimatvereins Weissacher Tal e. V.
Liebe Mitglieder,
liebe Freundinnen und Freunde des Heimatvereins Weissacher Tal,
zur diesjährigen Jahresversammlung des Heimatvereins Weissa-
cher Tal e. V.
am Samstag, 2. März 2024
um 17.00 Uhr
in der Alten Schmiede (Tälesbräu)
Welzheimer Straße 34, 71554 Weissach im Tal,
laden wir Sie herzlich ein.

 
Schild am Museum Plakat: Heimatverein

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Begrüßung
2. „Es war schon einiges los …“ – ein Rückblick auf das Jahr 2023
3. Bericht des Kassenverwalters Willy Fritz
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4. Bericht der Kassenprüfer
5. Aussprache
6. Entlastungen
7. Ehrungen/Gedenken an Verstorbene
8. „Früher war mehr Lametta“ – ein Gedankenaustausch zum 

Jahresmotto des Heimatvereins. Mit historischen Bildern, Erin-
nerungen und Ausblicke auf das Jahr 2024.

9. Gemütliches Beisammensein

Wir hoffen, dass Sie sich den Termin freihalten können und wir Sie 
an diesem Abend begrüßen dürfen. Wir tagen wie immer öffent-
lich. Bitte sprechen Sie auch Freunde, Kollegen und Nachbarn an.

Wir freuen uns über jeden Gast.
Gerne bieten wir auch einen Fahrdienst nach Unterweissach an.
Bitte melden unter Tel. 07191-5 39 82.

LandFrauenverein  
Auenwald 

Winterkaffee-Treffen der LandFrauen
Wir treffen uns am Mittwoch, 28. Februar 2024 ab 14.00 Uhr im 
TSV-Vereinsheim in Oberbrüden.
Alle LandFrauen sind herzlich eingeladen, sich bei Kaffee und Ku-
chen zu unterhalten, über Erlebtes zu berichten und sich auszutau-
schen. Wir freuen uns auf Euch!
Anmeldungen bitte bei G. Raum, Tel. 57116 oder bei S. Egner, Tel. 
54841 oder als E-Mail: landfrauen.auenwald@freenet.de

Geldgeschenke wie verpa-
cken?? Kreative Ideen für 
jeden Anlass

am Mittwoch, 06. März 2024 
um 18.00 Uhr im Alten Schul-
haus in Oberbrüden.

Ein Gutschein oder auch Bar-
geld im Umschlag ist oft die ein-
fachste Lösung – das Geld in ei-
nem Umschlag zu verschenken ist langweilig und zu unpersönlich? 

 
 Foto: LandFrauen

Überreichen kann man den 
Geldbetrag auch anders. 

Das Geldgeschenk schön ver-
packt mit den kreativen Ideen 
von Frau Monika Kilian.

Bitte zum Kurs einige Geldschei-
ne (5, 10 oder 20 EUR Scheine 
nach Wunsch) mitbringen. 

Materialkosten werden direkt im Kurs abgerechnet.

Anmeldung bitte bei S. Müller Tel. 0173 3248613 oder per E-Mail: 
landfrauen.auenwald@freenet.de

Naturschutzbund Deutschland  
Ortsgruppe Auenwald

Pflegeeinsatz auf der Waldwiese abgeschlossen

Die ausgiebigen Regenfälle der letzten Monate haben den Boden 
auf dem Gelände intensiv aufgeweicht. Wer nicht mit Stiefeln aus-
gestattet war, musst zwangsweise mit nassen Füßen rechnen. 

Der Regen hatte auch die Stabilität einiger Bäume gestört, so dass 
sie ohne Halt umstürzten und mit der Motorsäge zerlegt werden 
mussten, damit in einzelnen Bereichen überhaupt erst ein Arbeiten 
möglich war.

 
Motorsensen im Einsatz Foto: J. Spindler

Obwohl nur 4 Helfer zupackten, war durch eine strickte Arbeitstei-
lung die Fläche in 3 Stunden von Baumstämmen befreit, gemäht 
und das Schnittgut zusammengerecht. Vielen Dank an dieser Stelle 
für den großartigen Einsatz.
NABU-Sitzung
Die monatliche NABU-Sitzung der Ortsgruppe findet am 
23.02.2024 im TSV-Vereinsheim Oberbrüden um 20:00 Uhr statt. 
Mitglieder und Naturinteressierte sind herzlich eingeladen.

Obst- und Gartenbauverein 
Lippoldsweiler  

Werbung für die Mitgliederversammlung des Kreisverbandes
Für alle Interessierten dürfen wir zur Mitgliederversammlung des 
Kreisverbandes einladen:

 
              Weissach im Tal, 30. Januar 2024 
 

        E I N L A D U N G 
 
           
Am Freitag, 23. Februar 2024 findet im „Gasthaus zur Eisenbahn“ in 
Sulzbach/Murr unsere diesjährige 
 
    M I T G L I E D E R V E R S A M M L U N G 
 
statt. 
 
Beginn: 19:30 Uhr 
 
Tagesordnung:   1. Eröffnung der Mitgliederversammlung und 

      Begrüßung 
        2. Grußworte 
        3. Totenehrung 
        4. Kurzbericht zum Jahr 2023 
        5. Fachvortrag 

  6. Bericht der Geschäftsführerin Frau Gabriele Schön  
        7. Bericht der Kassiererin Frau Isabell Nickel 
        8. Bericht der Kassenprüfer 
        9. Entlastung 
      10. 125jähriges Jubiläum am 10. März 2024 
      11. Verschiedenes 
                    12. Verabschiedung der Gäste 
         
 
Wir laden unsere Mitglieder sowie alle Interessierten des Obst und 
Gartenbaues zu unserer Mitgliederversammlung herzlich ein. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Ute Tränkle  Gerhard Bollinger       Gabriele Schön       Isabell Nickel 
1. Vorsitzende    2. Vorsitzender          Geschäftsführerin     Kassiererin 
  

 Plakat: Ch. Rieger
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Rückblick auf den Schnittkurs am vergangenen Samstag
Bei bestem Gartenwetter, das man sich zu dieser Jahreszeit über-
haupt wünschen kann, sind eine Vielzahl an Interessierten unserer 
Einladung zum Schnittkurs auf dem OGV-Grundstück in Hohnwei-
ler gefolgt. Erneut hat Fachberaters Adrian Klose über Schnittzeit-
punkt, -technik und Sicherheit bei der Baumpflege referiert. Dieser 
zeigte zunächst den fachgerechten Schnitt an den vor sechs Jahren 
gepflanzten jungen Apfelbäumen, getreu seinem mehrfach ge-
nannten Motto „… an jungen Bäumen lernt man das Schneiden.“
Später hat sich die Gruppe dann auch noch gemeinsam an den 
Pflegeschnitt an den in die Jahre gekommenen Apfelbäumen ge-
macht und durfte auch selbst Hand an Schneidgiraffe und Co. le-
gen.
Auch auf diverse Krankheiten, deren vielfältigen Übertragungswe-
ge, aber vor allem auf deren Vorbeugung ist Herr Klose dankens-
werterweise detailliert eingegangen.
In diesem Zusammenhang kam das Gespräch der Gruppe dann 
schnell auf die Mistel, die gesunde Baumbestände zunehmend 
bedroht und viel Arbeit bei denen verursacht, die sich um ihren 
Bestand kümmern. Daher auch von OGV-Seite nochmals die ein-
dringliche Bitte an dieser Stelle: Kümmern Sie sich um die Beseiti-
gung der Misteln in ihrem Bestand, da diese Nachbarbestände be-
drohen! Gegebenenfalls sprechen sie uns an, wenn sie diese nicht 
selbst beseitigen können. Sicher findet sich jemand aus unseren 
Reihen, der sie dahingehend unterstützt.
Bei angebotenem Kaffee, Glühwein und Kuchen konnte man noch 
über das gerade Gelernte diskutieren und spezielle Fragen loswer-
den.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die bei den Vorbereitungen und 
bei der Ausführung des Kurses unterstützt haben, insbesondere an 
Herrn Klose, aber auch an das interessierte Publikum, das nicht 
nur aus OGV-Mitgliedern bestand. Wir halten Sie an dieser Stel-
le informiert, wann erneut ein solcher Schnittkurs stattfindet und 
freuen uns auf Ihre Teilnahme.

 
 Foto: Ch. Rieger

Einladung zur Mitgliederversammlung 2024
Der Obst- und Gartenbauverein Lippoldsweiler lädt am Freitag, 
den 15. März 2024, 19 Uhr im Waldhorn Däfern zur Mitgliederver-
sammlung ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totenehrung
3. Jahresbericht des Vorsitzenden
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer
6. Ehrung der Jubilare
7. Neuwahlen
8. Jahresprogramm für 2024
9. Vorschau der Jahreslehrfahrt 2024
10. Verschiedenes

Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnahme. Gäste sind gern will-
kommen.
Der Vorstand

Obst- und Gartenbauverein 
Oberbrüden e.V. 

Besenfahrt 2024
Am Samstag, 24. Februar findet unsere Besenfahrt 2024 statt. Wir 
werden dieses Jahr den „Holzwarth“-Besen in Kleinaspach besu-
chen. Im „Holzwarth“ wird das Essen nicht am Tisch serviert, son-
dern als Buffet angerichtet. Somit kann sich jeder Gast die Speisen 
aussuchen, die ihm am besten schmecken.

Der Bus fährt die verschiedenen Haltestellen planmäßig zu folgen-
den Abfahrtszeiten an:

1. Sulzbach/Murr Marktplatz  14:45 Uhr
2. Oberbrüden Rosenstraße  15:10 Uhr
3. Oberbrüden/Kirche   15:15 Uhr
4. Mittelbrüden/Bushaltestelle  15:20 Uhr
5. Unterbrüden/Hügelstraße  15:25 Uhr
6. Hohnweiler    15:30 Uhr
7. Backnang/Bushaltestelle Friedhof  15:40 Uhr
8. Großaspach/Bushaltest. Gärtnerei Klenk 15:50 Uhr
9. „Holzwarth“-Besen Kleinaspach  16:00 Uhr

Bitte planen Sie an den Haltestellen ein paar Minuten Zeitpuffer 
ein, denn ganz exakt sind die Abfahrtszeiten kaum zu kalkulieren. 
Die Kosten für die Ausfahrt betragen 30 € pro Person. In diesem 
Betrag sind die Auslagen für die Busfahrt und das Essen enthalten.

Im Bus gibt es noch einige freie Plätze. Wer sich kurzfristig ent-
schließen kann und noch mitfahren möchte, darf sich gerne bei Vor-
stand Karl Wurst unter der Festnetznummer 07191/54206 melden. 
Damit wir den Bus möglichst voll bekommen, nehmen wir auch ger-
ne noch ein paar Personen mit, die nicht Mitglied im OGV sind. Wir 
freuen uns auf einen unterhaltsamen Nachmittag, bei dem auch die 
kulinarischen Freuden nicht zu kurz kommen werden.
Die Vorstandschaft

Mitgliederversammlung des KOV Backnang e.V.
Am Freitag, 23. Februar 2024 findet um 19:30 Uhr im Gasthaus 
„Zur Eisenbahn“ in Sulzbach/Murr die Mitgliederversammlung 
des Kreisverbands der Obst- und Gartenbauvereine Backnang e.V. 
(KOV Backnang e.V.) statt. Zu dieser Veranstaltung sind die Mit-
glieder und Freunde des OGV Oberbrüden herzlich eingeladen.

Seniorenclub 
Weissacher Tal 66+ e.V. 

Sicher leben – Schutz vor Trickbetrug und -Diebstahl
Präventionsvortrag am Montag, 25. März 2024 um 14 Uhr in der 
Seniorenbegegnungsstätte Brüdenwiesen 5, Unterweissach.
Der Vortrag umfasst zwei Themenkreise, die viele Menschen be-
schäftigt und wovor sie sich fürchten. Die Presse informiert re-
gelmäßig darüber, wie Enkeltrickbetrüger, falsche Polizeibeamte 
oder andere vermeintliche Autoritätspersonen ältere Menschen 
um ihre Ersparnisse bringen. Allerdings wird oft nicht so detailliert 
berichtet, dass die Leserinnen und Leser anschließend wissen, wie 
sie sich davor schützen können. Dies ist aber aktuell besonders 
wichtig, da diese Art des Betrugs in der letzten Zeit erheblich zu-
genommen hat. Die Referentin Elisabeth Jacobi zeigt anhand von 
aktuellen Fällen, wie die Täter vorgehen und was Sie tun können, 
um nicht Opfer zu werden. Zudem gibt es Tipps, wie jedermann 
dazu beitragen kann, diese Straftaten zu verhüten.
Die Referentin ist pensionierte Kriminalhauptkommissarin mit 
langjähriger Erfahrung im Umgang mit derartigen Delikten. Sie 
ist seit ihrer Pensionierung ehrenamtlich als Sicherheitsberaterin 
für Seniorinnen und Senioren für das Referat Prävention Fellbach 
des Polizeipräsidiums Aalen und der Initiative Sicherer Landkreis 
Rems-Murr e. V. tätig.
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Wir freuen uns, mit Frau Elisabeth Jacobi eine kompetente Person 
gewonnen zu haben, die ihren reichen Erfahrungsschatz verständ-
lich weiter gibt. Diese Veranstaltung dürfen Sie nicht verpassen, 
es ist wichtiger denn je, auf diese Methoden der Verbrecher hin-
zuweisen.
Es laden ein die Ortsseniorenräte Auenwald und Weissach im Tal, 
zusammen mit dem Seniorenclub Weissacher Tal 66+ e. V.

Rückblende Rosenmontagsball
Um 9.00 Uhr begann der Tag für die 13 Helferinnen und Helfer; 
„Fasnetsküchle“ backen, Saal schmücken, Tische eindecken, Ge-
tränke bereitstellen. Schon um 13.00 Uhr kamen die ersten Gäste, 
teilweise in phantasievollen Kostümen verkleidet. Pünktlich um 
14.00 Uhr eröffneten Arno und Werner mit Musik den Nachmittag. 
Wir rechneten mit max. 110 Besuchern, doch bald mussten noch 
Tische dazugestellt werden (der Saal war bis auf den letzten Platz 
belegt). Schnell strömten viele „Narren“ auf die Tanzfläche. Uner-
müdlich spielten die beiden Musiker. Tanzmusik, Schunkellieder 
und Ohrwürmer wechselten sich ab.

In seinem Eröffnungs-Gedicht wies der Vorsitzende, Roland Schli-
chenmaier, darauf hin, dass es zu den üblichen Getränken heute, 
zum Fasching passend, auch Sekt gibt. Die von den Helferinnen 
gebackenen „Fasnetsküchle“ sind kostenlos, alles andere darf be-
zahlt werden. Er wünschte viel Freude, Frohsinn, Spaß und Humor. 
Auf zwei Veranstaltungen im März wies er noch hin; am 25. März 
„Sicher leben – Schutz vor Trickbetrug und Diebstahl“ um 14.00 
Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, präsentiert von der pensio-
nierten Hauptkommissarin, Frau Elisabeth Jacobi. Am 27. März die 
schon traditionelle Frühjahrs-Besenausfahrt, in diesem Jahr nach 
Gemmrigheim in den „Schlemmerbesen“ (war am gleichen Tag 
fast schon ausgebucht). Infoblätter für beide Veranstaltungen la-
gen aus. Auch erwähnte er die neu gestaltete Homepage des Clubs 
www.weissachersenioren.club, auf der man sich immer aktuell in-
formieren kann.

Danach wurden die leckeren „Fasnet-Küchle“ ausgeteilt. Es folgte 
wieder eine Tanzrunde. Zur Abwechslung trug R.S. verschiedene 
lustige Anekdoten vor, z. B. Erlebnisse mit Enkelkindern, Oma im 
Zoo, das Gebiss, im Schwimmbad, sowie zum Thema Alter usw., die 
die Lachmuskeln stark beanspruchten. Die beiden Musiker spielten 
wieder eine Schunkelrunde, gefolgt von der nächsten Tanzrunde mit 
einer Polonaise durch Saal und den Vorraum der Sbs.

Begleitet von den beiden Musikern präsentierte R.S. sich nun in 
Gestalt von „Toni Marshall“ und sang bekannte Lieder von ihm, 
wie „zu früh geboren – und seit ich Rentner bin“. Danach füllte sich 
wieder die Tanzfläche. Zum Abschluss des Programms präsentier-
te R.S. wie seit vielen Jahren schon, bekannte Lieder von „Ernst 
Neger“; „Heile, heile Gänsle …, Rucki-Zucki, … Humba, humba 
täterä …, So ein Tag so schön wie heute“ Danach trieb es die Nar-
ren wieder auf die Tanzfläche. Bei der flotten Musik hielt es wenige 
auf den Plätzen. Kein Wunder, fiel doch der Tanznachmittag auf die 
Faschingsveranstaltung des Seniorenclubs. Bis 17.30 Uhr wurde 
gefeiert und Musik gemacht.
Einstimmiges Fazit – Es war wieder super. BR

 
 Fotos: BR

U N S E R E  N A C H B A R N

Kinderkleiderbasar in Allmersbach im Tal
Datum:  09.03.2024
Uhrzeit:  10 Uhr, Einlass für Schwangere 9.30 Uhr

Nummernvergabe am 16.02.2024 ab 12.00 Uhr unter 
Basar.team.allmersbach@web.de
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Schwäbischer Albverein  
Ortsgruppe Weissacher Tal

www.sav-weissachertal.de

Schwäbische Mundartbühne
Am 1.3.2024 heißt es mal wieder Bühne frei für die schwäbi-
sche Mundartbühne in der Alten Schmiede in Unterweissach 
mit Elke Seeger.
Die Ortsgruppe Weissacher Tal des Schwäbischen Albvereins lädt 
wieder einmal zu einem unterhaltsamen Abend in die Brauerei-
gaststätte in der Welzheimer Str. 34 ein.
Warum das Killertal zwar kaum Kriminelle, dafür aber hervorra-
gende Musiker ausspuckt, bleibt ein Rätsel. Zumindest genoss 
Elke Seeger ihre frühe musikalische Ausbildung in dieser kleinen, 
vom Albtrauf umarmten Metropole. Geboren 1988, wurden ihr in 
den 90ern und 2000er-Jahren Klavierstunden, sowie Posaunen- 
und Gesangsunterricht zuteil. Nach abgeschlossenem Kunststudi-
um an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart 
gab sie sich dem Studium der englischen Sprache und Literatur 
hin. Auf das Staatsexamen folgte die Kleinkunst. Seitdem tourt sie 
mit ihren schwäbischen Texten und der Gitarre im Gepäck auch 
über die Grenzen Süddeutschlands hinaus.
In ihrem Programm erzählt die preisgekrönte Liedermacherin von 
Springerle, dem Nachtkrapp und anderen Geschichten. In ihren 
Liedern widmet sie sich humorvoll und authentisch dem moder-
nen Schwabentum, überholten Vorurteilen und der Ästhetik des 
schwäbischen Dialekts. Serviert wird klassische Liedermacherei, 
überzogen mit einem Topping aus Jazz und Blues und einer feinen 
Füllung aus schwäbischer Mundart.

Der Eintritt beträgt 12 €, der Beginn ist um 20 Uhr –  
Alte Schmiede Welzheimer Str. 34, Unterweissach.
Vorverkauf: 07191 9795801
Einlass ist ab 18 Uhr.
Herzliche Einladung zum Böhmischen Frühling

 
 Plakat: SAV Weissacher Tal

Weitere Termine im Februar/ März 2024
10.3.  Wanderung in den Frühling: „Die wilde Seite der Jagst“
17.3.  Böhmischer Frühling
21.3.  Wanderung auf dem AuWeiA-Weg 2
24.3.  Vom Kuckuckweg zur Wildsau rund um Stuttgart-Botnang

Skiclub Weissacher Tal e.V.  

Pause vorbei! Daher wieder jeden Donnerstag zur Fitnessstunde 
mit Marion ab 19:30 Uhr in die Seeguthalle oder zur Seniorengym-
nastik mit Ulrike um 20 Uhr ins Foyer kommen!
Jetzt noch anmelden zur Tagesausfahrt Schröcken/Warth am Sams-
tag, den 02.03.24! Die Gemeinde Warth liegt auf 1.495 Metern 
Seehöhe. Mit durchschnittlich elf Metern Naturschnee ist Warth-
Schröcken sogar europaweit das naturschneereichste Skigebiet – 
und damit ein wahrer Traum.
Anmeldungen an heike.wieland@skiclub-weissachertal.de und mit 
10 € Reservierungsgebühr seid ihr dabei! Worauf wartet ihr noch?
Fahrtkosten: Skiclub Familien 30 € / Skiclub Erw, Jugend 20 € / 
Skiclub Kind 15 €
Nichtmitglieder Erw., Jugendl. (‚04 – ‚07) 35 € / 
Nichtmitglieder Kinder 20 €
Skipass Tageskarte Gruppentarif:
Erw. 61 € / Jugend (‚04 – ‚07) 55 € / Kinder (‚08 – ‚15) 34 €
Winterabschlussfeier verlegt! Wir haben diese nun für Freitag, den 
03.05.24 eingeplant und vorbehaltlich der Reservierungsbestäti-
gung treffen wir uns um 19 Uhr im Bürgerhaus Unterweissach.
Skiclub Weissacher Tal e. V.
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Sport − Gemeinschaft 
Weissach im Tal e.V.

 
 Plakat: GS SGW

INFORMATIV UND WISSENSWERT

Schwäbisches Mostviertel und Stadt Backnang 
präsentieren die mostviertelboerse.de

Gefördertes Projekt durch das Regional-
budget der ILE Region Schwäbisches 
Mostviertel

Der eine hätte gern ein Wiesle, der andere weiß nicht wohin mit 
den ganzen Äpfeln. Hier wird eine lange Leiter gesucht und dort 
jemand für den Obstbaumschnitt oder die Mistelentfernung – die 
neue Mostviertelbörse bringt jetzt Angebot und Nachfrage zusam-
men. Der Verein Schwäbisches Mostviertel und die Stadt Backnang 
setzen gemeinsam auf die Förderung des Streuobstbaus in der Re-
gion und entwickelten in enger Abstimmungen die neue digitale 
Plattform. Die Plattform ist eines von vier Projekten, welche die 
Stadt Backnang 2023 in Kooperation mit der Geschäftsstelle des 
Schwäbischen Mostviertels sowie den Mostviertel-Mitgliedskom-
munen Aspach, Allmersbach im Tal, Auenwald, Sulzbach an der 
Murr sowie Weissach im Tal entwickelte und umsetzte. Möglich 
wurde dieses vor allem durch die Förderung des Regionalbudgets 
der ILE-Region.
Die neue Plattform ermöglicht eine effiziente Vernetzung für Su-
chende und Anbietende. Besonders junge Familien entdecken in 
jüngster Zeit die Liebe zum Streuobstbau und suchen in der Natur 
einen Ausgleich zum Alltag und einen Ort zur Entspannung fern-

ab von Hektik und Trubel. Doch die Suche nach einem passenden 
Streuobstgrundstück gestaltet sich oft schwierig. Aber auch umge-
dreht ist es oftmals ein Problem: Die Mostviertelbörse richtet sich 
auch an Eigentümer, die ihre Flächen selbst nicht mehr bewirtschaf-
ten können oder wollen, sowie an Dienstleister rund um den Streu-
obstbau. Aus Erfahrung der Kommunen weiß man zudem, dass viele 
Stückle-Besitzer gelbe Bänder an ihren Obstbäumen anbringen und 
ihr Obst zur Ernte durch jedermann freigeben. Allerdings weiß man 
dann nicht, wo diese Bäume stehen – und man kann Suchenden von 
Seiten der Kommunen keine Hilfestellung anbieten. Anbieter und 
Suchende finden nicht immer sofort zueinander – hier kann die 
Plattform ebenfalls helfen, diese Lücke zu schließen.

Die Mostviertelbörse wird durch das Regionalbudget der ILE Re-
gion Schwäbisches Mostviertel gefördert. Das Regionalbudget 
unterstützt Kleinprojekte mit Streuobstbezug und steht Privatper-
sonen, Vereinen, Kleinunternehmen, Kommunen und Institutionen 
offen. Die Förderung beträgt 80 % der Nettokosten, mit insgesamt 
200.000 EURO jährlich für Projekte in den Gemeinden Aspach, All-
mersbach im Tal, Backnang und Weissach im Tal.

Innovationspreis des Landes Baden-Württem-
berg 2024 *Ausschreibung gestartet*
Auch in diesem Jahr schreibt das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Baden-Württemberg wieder den Wettbewerb um 
den renommierten Dr.-Rudolf-Eberle-Preis (Innovationspreis) aus.
Mit dem Preis des Landes Baden-Württemberg sollen herausragen-
de Leistungen mittelständischer Unternehmen um die Ent wicklung 
oder Anwendung neuer Technologien öffentlich ausgezeichnet 
werden. Um möglichst vielen kleinen und mittleren Unternehmen 
aus Industrie, Handwerk sowie technologischer Dienstleitung die 
Chance zu geben, sich auf den Preis zu bewerben, setzen wir auf 
Ihre Unterstützung.
Um zu überprüfen, ob ein Unternehmen zur Teilnahme berechtigt 
ist, kann der Quickcheck verwendet werden.
Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie online unter:
bewerbung.innovationspreis-bw.de/
Bewerbungen um den Landesinnovationspreis 2024 werden aus-
schließlich online bis 31.05.2024 entgegengenommen.

Naturpark Schwäbisch- 
Fränkischer Wald e.V. 

Naturklänge am Ebnisee mit Klangkonzert im 
Kaminzimmer des Schwaben Hotels
Sonntag, 3. März
Zusammen mit drei Oberton-Musikern und der Naturparkführerin 
Michaela Genthner geht es am Sonntag, 3. März um 14.30 Uhr in die 
Natur. Der mit Musik untermalter Spaziergang (ca. 1,5 km) um den 
Ebnisee führt die Teilnehmer zum Kaminzimmer ins Schwaben Hotel.

Dort wartet pro Person ein alkoholfreies Getränk und ein Kuchen 
sowie ein Klangkonzert mit den Musikern Andreas Deuschle (Did-
geridoospieler und Instrumentenbauer), Ralph Gaukel (Musiker) 
und Ronald Waldbüßer (Musiker und Instrumentenbauer). In den 
Räumlichkeiten beginnt das musikalische Konzert mit einer Viel-
zahl von Naturtoninstrumenten wie Didgeridoo, Flöten, Hang, 
Klangschalen, Monochord, Trommeln u.v.m.
Das kann ganz entspannt in den Sesseln genossen werden.
Treffpunkt für die ca. 2,5- stündige Aktion ist der Hauptparkplatz 
am Ebnisee (Kaisersbach). Die Kosten betragen 35 Euro pro Per-
son mit alkoholfreiem Getränk und Kuchen. Aufgrund begrenzter 
Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldung unter 
0 71 91/ 31 86 53 oder mit-der-natur@web.de oder 
www.mit-der-natur.de
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Agentur für Arbeit 
Waiblingen

Berufe im öffentlichen Dienst /  
Infoveranstaltung im BiZ Waiblingen
Berufe im öffentlichen Dienst
Infoveranstaltung am 29.02.2024 im BiZ. Die Aufgabenbereiche 
des öffentlichen Dienstes sind abwechslungsreich und bieten viel-
fältige berufliche Perspektiven. Am Donnerstag, 29.02.2024, eine 
Infoveranstaltung die Agentur für Arbeit Waiblingen, des Landrat-
samtes Rems-Murr-Kreis und der Steuerverwaltung Baden-Würt-
temberg – vertreten durch das Finanzamt Backnang – zu ihren 
Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten.
Von 13:30 Uhr bis 18 Uhr können sich Interessierte im Waiblinger 
Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Mayenner Straße 60 an 
Infoständen über die Ausbildungs-, Studien- und Karrieremöglich-
keiten der jeweiligen Behörden zu informieren.
Zusätzlich präsentieren die Behörden ihre Ausbildungs- und Stu-
dienmöglichkeiten in Vorträgen: 14:00 Uhr: Steuerverwaltung Ba-
den-Württemberg / Finanzamt Backnang 15:15 Uhr: Landratsamt 
Rems-Murr-Kreis 16:30 Uhr: Agentur für Arbeit Waiblingen. Die 
Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Evangelisches Bauernwerk 
Hohebuch in Württemberg e. V.

Richtig vorsorgen in der bäuerlichen Familie
Gute Vorsorge ist in Landwirtsfamilien wichtiger denn je. Welche 
Regelungen sollte man treffen für den Fall, dass man durch Krank-
heit, Unfall oder Alter die Fähigkeit verliert, ganz oder teilweise 
über das eigene Leben zu bestimmen? Welche Güterstände herr-
schen in der Landwirtschaft vor, welche vermögensrechtlichen 
Konsequenzen hat dies für Ehepaare in der Landwirtschaft? Was 
sollte ich sinnvollerweise wie regeln, für den Fall, dass ich nicht 
mehr bin? Was sieht der Gesetzgeber vor?
Dazu bietet das Evang. Bauernwerk am Mittwoch 13. März 
2024, 9.30 – 16.30 Uhr, in der Ländlichen Heimvolkshochschu-
le Hohebuch in 74638 Waldenburg, einen Seminartag über Be-
treuungsrecht, General- und Vorsorgevollmacht, Patientenver-
fügung, Erbrecht und Testament. Es spricht Notarin Margarete 
Hofmann. Informationen und Anmeldung beim Evangelischen 
Bauernwerk, Veronika Grossenbacher 07942 / 107-74, Fax- 77 , 
v.grossenbacher@hohebuch.de, www.hohebuch.de

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Frühlingshauch
Sonnenlicht
und ich fühl
im Winde kühl
des Winters Strenge nicht
Ein Tag
der verspricht:
Frühling in Sicht
Brigitte Thiessen

Apfelriemchen - Rheinischer Apfelkuchen
Apfelriemchen ist ein echter Klassiker im Rheinland. Für den Ku-
chen benötigt man nur ein leckeres Apfelkompott oder Mus und 
Hefeteig. Er sieht toll aus, ist klassisch, wirklich einfach und köstlich.
Zubereitungszeit: 1,5 Stunden
Schwierigkeitsgrad: leicht
Nährwert: Pro Stück (16): 154 kcal, 647 kJ, 3 g E, 4 g F, 28 g KH
Rezeptautor/Rezeptautorin: Lucia Kranz
Zutaten
Für das Apfelmus:
• 1 kg säuerliche Äpfel (z. B. Elstar)
• 50 g Zucker
• 50 ml Wasser
• 0,25 TL Zimt
Für den Hefeteig:
• 125 ml Milch
• 50 g Butter
• 20 g frische Hefe (halber Würfel)
• 250 g Weizenmehl (Type 405)
• 50 g Zucker
• 3 TL fein abgeriebene Bio-Zitronenschale
• 1 Eigelb (Größe M)
• 1 EL Aprikosenkonfitüre
• 1 TL Wasser
Außerdem:
• Springform (Ø 26 cm)
• Backpapier für die Form
• Gitterrädchen
• Hagelzucker zum Bestreuen
Zubereitung
Hinweis: Für 16 Stück
1. Für das Apfelmus Äpfel abbrausen, trocknen, schälen und 

entkernen. Äpfel vierteln und in kleine Würfel schneiden. Ap-
felwürfel in einen mittelgroßen Topf geben.

2. Wasser, Zucker und Zimt zugeben und offen aufkochen. Äp-
fel bei mittlerer Hitze 15 Minuten kochen, dabei gelegentlich 
umrühren, damit nichts anbrennt.

3. Topf von der Kochstelle nehmen und das Apfelmus abkühlen 
lassen.

4. Für den Hefeteig Milch und Butter in einen kleinen Topf ge-
ben und lauwarm erwärmen.

5. Topf von der Kochstelle nehmen und die Hefe zugeben und 
glattrühren.

6. Mehl, Zucker und Zitronenschale in einer Schüssel mit einem 
Schneebesen mischen.

7. Hefemilch zur Mehlmischung geben und mit den Knethaken 
des Handrührers oder in der Küchenmaschine auf der 2. Stufe 
zu einem glatten Hefeteig kneten.

8. Teig abgedeckt an einem warmen Ort 30 Minuten gehen las-
sen.

9. Eine Springform (Ø 26 cm) inklusive Rand mit Backpapier aus-
legen. Backofen auf 160 Grad Umluft vorheizen.

10. Teig erneut kurz durchkneten und ein Drittel vom Teig für das 
Gitter abnehmen.

11. Restlichen Hefeteig rund (Ø 30 cm) ausrollen und in die Form 
legen, dabei einen 2 cm hohen Rand formen.

12. 710 g Apfelmus auf den Teig geben und glattstreichen.
13. Den übrigen Hefeteig ausrollen und entweder von Hand 

Streifen schneiden und gitterförmig auf den Kuchen legen 
(oder ein Gitterrädchen benutzen und das Gitter auf den Ku-
chen legen.)

14. Eigelb in einer Tasse verquirlen und das Gitter damit bestreichen.
15. Kuchen im heißen Ofen auf dem Rost in der Ofenmitte 30 Mi-

nuten goldgelb backen. Kuchen in der Form auf einem Gitter 
kurz ankühlen lassen.

16. Inzwischen Konfitüre und 1 TL Wasser in einen kleinen Topf 
geben und kurz erhitzen.

17. Das Gitter auf dem heißen Kuchen mit Aprikosenkonfitüre be-
streichen (aprikotieren) und mit Hagelzucker bestreuen. Spring-
formrand ablösen und den Kuchen komplett erkalten lassen.

Lucias Tipp: Wenn gewünscht, mit Vanillesahne servieren.
Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR
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Abonnieren lohnt sich.

Mit den Magazinen
„Heimat entdecken“ –
Nussbaum Club Special
(4x/Jahr) für die Freizeit
inspirieren lassen

Im Alltag mit mehr als
7.500 Nussbaum Club
Coupons sparen und
regelmäßig an Gewinn-
spielen teilnehmen

Regelmäßig alle
wichtigen Infos im
Amtsblatt oder der
Lokalzeitung erhalten

Zusätzlich 380 Amtsblätter
und Lokalzeitungen
als ePaper auf
Lokalmatador.de lesen

1. Lokal 2. Regional

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

ONLINE-AUSGABE 3. Freizeit 4. Coupons
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Mustertag, 01.01.2023

www.mustergemeinde.deAMTSBLATT
Lokale Informationen aus Ihrem Wohnort
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Foto: kasto80/iStock/Getty images Plus

Wochenmarkt: Jeden Samstag

auf dem Marktplatz

Mustertag,  01.01.2023

www.mustergemeinde.deAMTSBLATT
Lokale Informationen aus Ihrem Wohnort

Foto: kasto80/iStock/Getty images Plus

Wochenmarkt: Jeden Samstag 

auf dem Marktplatz

Lokal und
regional immer
bestens informiert
– alles in einem Abonnement
Außerdem sparen Sie mit 7.500 Coupons und
werden für Ihre Freizeit inspiriert.
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NUSSBAUM+Digital
Digital | Freizeitwelt

3,50 €
pro Monat

Wichtige Informationen aus dem Rathaus,
den Vereinen und dem lokalen Gewerbe.

3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Mitteilungsblatt Auenwald (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
1 Zugang

DasMagazin „Heimat entdecken“
als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos
auf dem Smartphone

NUSSBAUM Freizeitwelt
Heimat entdecken | Nussbaum Club

1,99 €
pro Monat

3 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

NussbaumID-Konto
1 Zugang

DasMagazin „Heimat entdecken“
als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos
auf dem Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

ONLINE-AUSGABE

AUENWALD
ERLEBEN

Wählen Sie das Abo, das am besten zu Ihnen passt, und erfahren Sie alles, was in Ihrem Ort und der Umgebung passiert.

NUSSBAUM+Premium
Print | Digital | Freizeitwelt

4,12 €
pro Monat

Wichtige Informationen aus dem Rathaus,
den Vereinen und dem lokalen Gewerbe.

6 Monate Mindestlaufzeit, danach monatlich kündbar

Mitteilungsblatt Auenwald (Print)
i. d. R. wöchentlich in Ihren Briefkasten*

Mitteilungsblatt Auenwald (Digital)
Aktuelle Ausgabe als ePaper

Mehr als 380 weitere Amtsblätter/
Lokalzeitungen (Digital)
Weitere Orte als ePaper lesen

Archiv (Digital)
Zurückliegende Ausgaben lesen

NussbaumID-Konto
3 Zugänge

DasMagazin „Heimat entdecken“
– Nussbaum Club Special (Print)
2 Ausgaben / Jahr

DasMagazin „Heimat entdecken“
als ePaper
4 Ausgaben / Jahr

Nussbaum Club App
Mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos
auf dem Smartphone

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

ONLINE-AUSGABE

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Komplementärinnen:
Nussbaum MedienVerwaltungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum, A. Tews, T. Bechtold,
M. Schmidt · HR Mannheim - HRB 351736

K. Nussbaum Beteiligungs-GmbH
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: Klaus Nussbaum
HR Mannheim - HRB 707535

Ihr Ansprechpartner
rund um das Abonnement:

G.S. Vertriebs GmbH · Telefon 07033 6924-0
abo@gsvertrieb.de · www.nussbaum-lesen.de

DAS BESTE IN BADEN-WÜRTTEMBERG

Heimat
entdecken

Den Norden Baden-Württembergs im Blick

Glänzen(d)

GIN IST IN
HOCHPROZENTIGES
AUS DEM LÄNDLE

NICHTS WIE RAUS
DIE EVENT-HIGHLIGHTS

IM FRÜHSOMMER

FREIZEITSPASS PUR
DIE SCHÖNSTEN
AUSFLUGSZIELE

durch Vielfalt

NUSSBAUM CLUB SPECIAL

Abonnenten von Nussbaum Medien nutzen den Nussbaum Club mit mehr als 7.500 Coupons kostenlos.

MIT

Highlights
AUS DER

METROPOLREGION
RHEIN-NECKAR!

Mai 2023

ONLINE-AUSGABE
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Aktionscode

ABO12
verwenden und

12Wochen kostenlos** lesen.

Bestellen Sie gleich online unter
www.nussbaum-lesen.de

* Zustellung an Adressen außerhalb der geschlossenen Bauweise von Auenwald kann
mit Mehrkosten verbunden sein.

** Sie erhalten das Amtsblatt die ersten zwölfWochen kostenlos. Dieses Angebot
gilt für Personen, die in den letzten zwölf Monaten kein Amtsblatt im Haushalt
abonniert haben.
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Name, Vorname*

Straße, Hausnummer*

PLZ, Ort*

E-Mail* (notwendig für Ihren persönlichen Onlinezugang)

Telefon

Frau Herr

Geburtsdatum

Ja, ich möchte denTitel„Mitteilungsblatt Auenwald“ als
folgendes Abonnement (Zutreffendes bitte ankreuzen) bestellen:

*P
fli
ch

tfe
lde

rNUSSBAUM+ Premium: 4,12 € proMonat,
inkl. USt. und Zustellkosten bei Zustellung an eine Adresse innerhalb der
geschlossenen Bauweise von Auenwald

Empfehlung

NUSSBAUM+ Digital: 3,50 € proMonat, inkl. USt.

Oder wähle das NUSSBAUM Freizeitwelt Abonnement:

NUSSBAUM Freizeitwelt: 1,99 € proMonat, inkl. USt.

1 Ich beziehe das Amtsblatt oder die NUSSBAUM Freizeitwelt die ersten zwölfWochen kostenlos. Innerhalb dieser Testwochen kann ich
das Abonnement jederzeit fristlos ohneAngabe vonGründen inTextformkündigen. Hierdurch entstehenmir keineweiteren Kosten.

Bezahlung

per SEPA-Lastschrift

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Zah-
lungen vonmeinem Kontomittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die von Nussbaum Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG auf mein Konto gezogenen Last-
schriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Die Mandats-Referenznummer entspricht der Kundennummer.
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE24ZZZ00001970480

Ort, Datum, Unterschrift

Kontoinhaber

Kreditinstitut

Ort, Datum

BIC

Unterschrift

- - - - -
IBAN

DE

Wichtige
Vertragsinformationen
NUSSBAUM+ Premium kostet 24,70 € im Halbjahr. NUSS-
BAUM+ Digital kostet 21,00 € im Halbjahr. NUSSBAUM Frei-
zeitwelt kostet 11,94 € im Halbjahr. Die Berechnung erfolgt
halbjährlich im Voraus zum 30.06. und 30.12. eines Jahres
oder am darauffolgenden Bankarbeitstag. Bei Bestellung in
einem laufenden Abrechnungshalbjahr errechnet sich die
Bezahlung für den verbleibenden Rumpfzeitraum anteilig.
Die Zustellung erfolgt i. d. R. wöchentlich, unter Berücksich-
tigung von Ferienzeiten mindestens 46 Ausgaben/Jahr. Ein
Bezug des NUSSBAUM+ Premium ist nur in Ihren Briefkasten
in oben genanntem Ort möglich (Zustellung an Adressen
außerhalb der geschlossenen Bauweise des obigen Ortes ist
mit Mehrkosten verbunden).

Kündigung
Die Mindestvertragslaufzeit von NUSSBAUM+ Premium
beträgt sechs Monate. Die Mindestvertragslaufzeit von
NUSSBAUM+Digital und NUSSBAUM Freizeitwelt beträgt
drei Monate. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit
verlängert sich das Abo automatisch auf unbestimmte
Zeit und kannmonatlich in Textformgekündigtwerden.

Datenschutzerklärung
Wir erheben und speichern Ihre Kontaktdaten und Zahlungs-
informationen auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
ausschließlich zum Zweck der Abwicklung des Abonnement-
vertrags. Zu diesem Zweck übermittelnwir Ihre Daten zudem
an den Zustellungsdienstleister G.S. Vertriebs GmbH, Josef-
Beyerle-Str. 2, 71263 Weil der Stadt. Für die Verarbeitung
Verantwortliche ist die Nussbaum Medien Weil der Stadt
GmbH & Co. KG, Merklinger Straße 20, 71263 Weil der Stadt,
Telefon 07033 525-0, E-Mail: wds@nussbaum-medien.
de; Datenschutzbeauftragter: datenschutzbeauftragter@
nussbaum-medien.de. Wir speichern Ihre Daten zu Beweis-
zwecken für die Dauer von drei Jahren. Sie haben uns gegen-
über das Recht, jederzeit Auskunft über die Verarbeitung
oder die Berichtigung Ihrer Daten zu verlangen (Art. 15; 16
DSGVO). Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen
haben Sie zudem das Recht, die Löschung Ihrer Daten oder

die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Art. 17;
18 DSGVO). Sie haben ferner das Recht, Ihre Daten in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verant-
wortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO). Die für eventuelle
Beschwerden zuständige Aufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO)
ist der Landesbeauftragte für Datenschutz des Landes Ba-
den-Württemberg.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen diesen Vertrag zuwiderrufen. DieWiderrufsfrist
beträgt14TageabdemTag, andemSieoder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um IhrWider-
rufsrecht auszuüben, müssen Sie unseren Vertriebspart-
ner (G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil
der Stadt, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Tel. 07033 6924-0)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das Muster-Widerrufsformular, das Sie unter
www.nussbaum-lesen.de/widerruf finden, verwenden,
welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. ZurWahrungder
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir etwa von Ihnen erhalten haben, einschließlich
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über IhrenWiderruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ih-
nenwurdeausdrücklichetwasanderesvereinbart; inkeinemFall
werden Ihnenwegendieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Rechnung per E-Mail (Bitte E-Mail-Adresse angeben)

Rechnung per Post (Hierfür entrichte ich zusätzlich
eine Kostenpauschale in Höhe von 1,50 €.)
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ImÜbrigen gelten dieobenaufgeführtenBedingungen. Die Kündigungbis zumAblauf der dreimonatigen Testphase richtet sich ausschließlich nach diesemBestellschein.

Jetzt online
bestellen unter

nussbaum-lesen.de
Aktionscode

ABO12
für 12Wochen
kostenlos lesen

Abonnieren Sie das Amtsblatt und

lesen Sie 12 Wochen kostenlos1

Das ist ein Angebot vonNussbaumMedien
WeilderStadtGmbH&Co.KG
Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
HRMannheim -HRA706473 ·USt.-IdNr.:DE309158242
www.nussbaum-medien.de

Bestellschein ausgefüllt
zurück an G.S. Vertriebs GmbH
Per E-Mail an abo@gsvertrieb.de, Fax 07033 6924-24 oder
postalisch an Josef-Beyerle-Str. 2, 71263Weil der Stadt

Komplementärinnen:
NussbaumMedienVerwaltungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot
Geschäftsführer: K. Nussbaum,A.Tews,T. Bechtold,M. Schmidt
HRMannheim -HRB351736
K. NussbaumBeteiligungs-GmbH · Opelstraße 29 · 68789 St. Leon-Rot ·
Geschäftsführer: KlausNussbaum ·HRMannheim -HRB707535
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FREIZEIT

ART KARLSRUHE 2024: BEWÄHRTES UND AUCH NEUES
Karlsruhe – die badische Metropole ist nicht
etwa nüchterne Beamtenstadt, sondern
auch Kunststadt. Hier hat die renommierte
Hochschule für Gestaltung ihren Sitz. Und
einmal im Jahr wird die Fächerstadt zum
Hotspot für Kunstfans aus dem In- und Aus-
land. Bei der art KARLSRUHE 2024 vom 22.
bis 25. Februar präsentierten sich über 170
Galerien aus 13 Ländern in der Messe Karls-
ruhe. Am kommenden Wochenende ist es
wieder so weit – die art öffnet ihre Pforten.

Die bekannte und national sowie internatio-
nal berühmte Kunstmesse präsentiert auch
2024 eine Mischung aus Bewährtem und
Neue Formate. Das Teilnehmerfeld wurde im
Vergleich zu den Vorjahren reduziert und soll
die Messe so qualitativer, strukturierter und
interessanter machen. Dabei setzt die art
KARLSRUHE weiterhin auf ihre Kompeten-
zen im Bereich der Klassischen Moderne, der
Nachkriegs- und Gegenwartskunst. Zugleich
strahlt sie in die Stadt hinein, verbindet noch
stärker das Lokale mit dem Überblick aus 120
Jahren internationalem Kunstschaffen.

Denn art KARLSRUHE bedeutet immer auch
eine Messe für die Stadt. So steht die Kunst

auch im kulturellen Stadtleben für die Zeit
der Messe im Fokus – mit hochkarätigen
Ausstellungen, neuen Impulsen und viel
Kunst.

KUNST AUS BW
In diesem Jahr ist die Kunstmesse prominen-
te Anlaufstelle für viele Galerien aus dem
nahegelegenen Frankfurt. Doch nicht nur die
Hessen sind stark vertreten: Insgesamt 28Ga-
lerien kommen aus Baden-Württemberg.

Neuerungen gab es bei den Beteiligungs-
möglichkeiten, für die sich beworben werden
konnte. So wird es ein Format „Newcomer“
geben, für die sich Galerien bewerben konn-
ten, deren Gründungsjahr ab 2020 war und
die weniger als dreimal auf der art ausge-
stellt haben.

MEHR FRAUEN
Aktuell dominieren zwar noch die männ-
lichen Künstler auf der Messe, hier soll sich
auch etwas ändern: Das machen die One
Artist Shows deutlich. Von fast 60 künstleri-
schen Einzelpräsentationen sind ein Drittel
weiblich. Und gleich drei Galerien (BEGE,
Ulm; Claeys, Freiburg und Judith Andreae,

Bonn) bringen 2024 ausschließlich Frauen
mit auf die Messe.

MEHR SKULPTUR
Besucherinnen und Besucher können außer-
dem noch mehr Skulpturen entdecken als
in den vergangenen Jahren: Neben den
Skulpturenplätzen und dem Skulpturen-
garten im Atrium gibt es zusätzlich auch
an anderen Stellen der Messe „Skulptu-
renspots“ und damit noch mehr Wahrneh-
mung für Großformatiges – von abstrakt
bis konkret.

GROSSE NAMEN
Die Klassische Moderne erfreut sich noch
immer großer Beliebtheit. Von Picasso
über Max Liebermann bis zu Marc Chagall
wird die Epoche in ihren verschiedenen
Facetten abgebildet sein. Und auch die
Pop Art darf nicht fehlen: Andy Warhol,
Tom Wesselmann, Claes Oldenburg oder
Mel Ramos sind hier die großen Namen,
aber auch David Hockney oder die art-
Preisträgerin Ambra Durante (Friese, Ber-
lin) sind vertreten. Es gibt also viel zu erle-
ben an den vier Messetagen.
(pm/red)

BaWue-Seite1

Viele weitere In-
formationen zur
art KARLSRUHE
2024, zuThemen,
Programmpunk-
ten, Ausstellen-
den und Preisträgern unter diesem
QR-Code oder hier:

https://lokalmatador.net/art2024/

Farbenfroh: Die art KARLSRUHE ist ein
Spiegel der Gegenwartskunst.

Fotos: Lars Behrendt/Messe KA

Für vierTagewird die KarlsruherMesse zur
größtenGalerie Süddeutschlands.
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VERANSTALTUNGEN

STELLEN

TRAUER

Sulzbacher Straße 72
71522 Backnang
Telefon 07191 9037903

"Ihr Helfer in schweren Stunden"

Hier Text eingeben

Die Gemeinde Lichtenwald sucht für den Gemeindekindergarten im
Ortsteil Hegenlohe aufgrund bevorstehender Elternzeit und bevorste-
henden Ruhestandseintritten mehrere

pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
inVoll- oder Teilzeit

Insgesamt sind Stellenanteile in Voll- oder Teilzeit unbefristet im
Umfang von 265% zu besetzen.
Dazu kommt eine zunächst befristete Elternzeitvertretung mit einem
Umfang von 100 %, die ebenso in Voll- oder Teilzeit zu besetzen ist. Hier
kann eine unbefristeteWeiterbeschäftigung in Aussicht gestellt werden.
Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen, kreativen Arbeitsplatz in
einem tollen Team, die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen, Kenntnisse und
Interessen einfließen zu lassen sowie den Raum für fachlicheWeiterent-
wicklung. Regelmäßige Fortbildungen werden vom Arbeitgeber aktiv
unterstützt und finanziert.
Im Kindergarten Hegenlohe werden Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren
imHalbtages- undVerlängerte-Öffnungszeiten-Betrieb (30 Stunden pro
Woche) in insgesamt drei Gruppen betreut.
Die Stellen können in flexiblen Stellenanteilen in Voll- oder Teilzeit
besetzt werden.
Die Vergütung richtet sich nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst – je nach Vorliegenden fachlichen Voraussetzungen bis in
Entgeltgruppe S8a.
Wir erwarten vor allem Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit und Freude an
der Arbeit mit den Kindern.
Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne Frau Giese; Telefon: 07153 9463-13.
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung bitte mit den üblichen Unterlagen
an das Bürgermeisteramt Lichtenwald, Hauptstraße 34, 73669
Lichtenwald oder per E-Mail an post@lichtenwald.de.
Das Kindergartenteam freut sich darauf, Sie kennen zu lernen!
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Infoveranstaltung an der
Technischen Oberschule Stuttgart

Mittwoch, den 28.02.24, ab 18 Uhr
Karriere nach der Lehre

• 2-jährige Technische Berufsoberschule > fachgebundenes /
allgemeines Abitur

• 1-jähriges Berufskolleg
Technik / Gestaltung > Fachhochschulreife

• 1-jährige Berufsaufbauschule > Mittlerer Bildungsabschluss

Hohenheimer Str. 12, 70184 Stuttgart: Haltestelle Olgaeck

www.gsih-mit-to.de

LANDSCHAFTSGÄRTNER (m/w/d) –

FACHARBEITER (m/w/d)

„Wenn alle zusammen nach vorne schauen,
kommt der Erfolg von selbst.“

Das bieten wir Ihnen:
• Vermögenswirksame Leistungen.
• Vollbeschäftigung auch im Winter sowie ein Jahresarbeitszeitkonto.
• Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten.
• Technisch anspruchsvolle und vielfältige Projekte.
• modernen Arbeitsplatz mit entsprechender technischer Ausstattung.
• Ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Verantwortung.
• Eine offene und direkte Unternehmenskultur in einem eingespielten

Team.
• Kostenübernahme des LKW-Führerscheins.
• Kostenübernahme der Erweiterung auf Führerscheinklasse BE.

Ihr Aufgabenbereich:
• Sie werden Teil unseres engagierten Baustellenteams.
• Sie übernehmen die kompetente, fachlich hochwertige und

wirtschaftliche Abwicklung unserer Großprojekte.
• Eine umfassende technische und hochwertige Ausstattung der

Baustellen mit sämtlichem Werkzeug sowie Geräten und Maschinen
steht Ihnen und Ihrem Baustellenteam uneingeschränkt und in
hervorragendem technischem Zustand zur Verfügung.

Das bringen Sie mit:
• Sie haben eine Ausbildung als Landschaftsgärtner, Friedhofs-

gärtner, Forstwirt abgeschlossen.
• Alternativ sind Sie Quereinsteiger aus der Baubranche und sind

interessiert und offen für neue Herausforderungen.
• Sie sind im Umgang mit gängigen Geräten und Maschinen geübt

oder bereit sich die Kenntnisse anzueignen.
• Sie verfügen über einen ausgeprägten Teamgeist und sind in der

Lage sich in ein Team einzufügen.
• Führerschein Klasse B, idealerweise BE.

Garten- und Landschaftsbau
Alexander Rümke • Freesienweg 8 • 71549 Auenwald
Mobil: 0171 7242470 • Mail: alex.ruemke@web.de
www.gartenbau-ruemke.de

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!
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p. P. ab

999 €
z.B. 28.04.-05.05.2025

ab/bis Frankfurt
(Verlängerung möglich)

Buchungscode:
NB25

INKLUSIVLEISTUNGEN
· Flug mit CONDOR ab/bis Frankfurt nach
Fuerteventura in der Economy Class
· Flughafensteuern & Sicherheitsgebühren
· Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen
· Übernachtung (7, 10 oder 14 Nächte)
im 4* R2 Rio Calma Hotel & Spa
(Einzelzimmer gegen Aufpreis buchbar)
· All Inclusive Verpflegung
· Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
· »Nacht des Deutschen Schlagers 2025«
· »Disco Pool-Party«
· Deutschsprachige, lokale Reiseleitung
· FLY & HELP Ansprechpartner vor Ort
· Reisepreissicherungsschein (abgesichert durch
tourVERS Touristik-Versicherungs-Service GmbH)

Traumurlaub unter kanarischer Sonne

vom Reisepreis kommen der Reiner Meutsch
Stiftung FLY & HELP zugute und werden
für einen Schulbau verwendet.
www.fly-and-help.de

E-Mail: reisen@prime-promotion.de

Tel.: 0214-7348 9548
(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

· Live-Show »Abenteuer Weltumrundung«
· Konzert »Nacht des Deutschen Schlagers«
· »Disco Pool-Party« Abenteuer

Weltumrundung
 Abenteuer  Abenteuer 

Live-Show

Ihre inkludierten Reise-Highlights:

Buchungsmöglichkeiten:
28.4. – 5.5. (8-tägig,7 Nächte) ab 999 € p. P.
26.4. – 6.5. (11-tägig,10 Nächte) ab 1.249 € p. P.
28.4. – 12.5. (15-tägig,14 Nächte) ab 1.598 € p. P.

Fuerteventura-Traumreise 2025
mit FLY & HELP und
Schlagerstars unter Palmen

* ALL-INCLUSIVE *

Veranstalter: Prime Promotion GmbH

Musikalischer Höhepunkt »Nacht des Deutschen Schlagers«

Semino Rossi, Olaf Henning, Stefanie Hertel, Nicole, Peter Orloff, Claudia Jung, Bernie Paul
und Graham Bonney

Flüge auch ab Leipzig und München (+ 40 €)
buchbar

Das R2 RIO CALMA HOTEL & SPA erwartet Sie im Herzen der Costa
Calma - ein perfekter Ort für Ihren wohlverdienten Urlaub. Das Hotel,
eingebettet in eine große tropische Gartenanlage mit zwei Pools liegt auf
einer Anhöhe direkt am kristallklaren Wasser des atlantischen Ozeans.

Die „NACHT DES DEUTSCHEN SCHLAGERS 2025“ ist der Höhepunkt
Ihrer Reise zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP. Freuen
Sie sich auf die TOP Stars des deutschen Schlagers: Semino Rossi,
Olaf Henning, Stefanie Hertel, Nicole, Peter Orloff, Claudia Jung, Bernie
Paul und Graham Bonney laden Sie zum Mitsingen und Mitfeiern ein.

Weitere Infos unter: www.schlager-kanaren.de
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IMMOBILIEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

MIETGESUCHE

WIR SUCHEN DRINGEND
WOHNUNGEN UND HÄUSER!

Mein Name ist Alexander Wöhrle und ich kümmere
mich um Ihre Immobilie als wäre sie meine eigene.
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Dann rufen
Sie mich für einen unverbindlichen Termin an.

Verkaufen Sie mit uns erfolgreich Ihre Immobilie! Wir sind die erfahrenen
Immobilienmakler in der Region und mit Büros in den Landkreisen Rems-Murr,
Esslingen, Reutlingen, Tübingen, Göppingen, Böblingen und in Stuttgart

sind wir auch in Ihrer Nähe!

Neckartal Immobilien GmbH
Spreuergasse 30 · 70372 Stuttgart · Tel. 07118882627

Mehr Infos über uns unter www.neckartal.immo

Sie möchten den Wert Ihrer Immobilie wissen? Mit diesem Gutschein
erhalten Sie eine kostenlose, marktorientierte Wertermittlung.

GUTSCHEIN


IMMOBILIENKOMPETENZ SEIT ÜBER 25 JAHREN

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.

Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 07151 36 905-0
rems-murr@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Pflege-Immobilie
als Kapitalanlage

StabilerWertzuwachs – größter Inflationsschutz

Mietrendite 4 %, staatlich abgesichert mit
namhaften Betreibern, Mietvertrag über 30 Jahre,

ab 164.700 Euro. Mietzahlung sofort.

Finanzkanzlei Stuttgart
www.pflege.fk-stuttgart.de/Telefon: 0711 726420 NUSSGRÄBER

IMMOBILIEN

Seit über 39 Jahren Ihr regionaler Immobilienprofi

JETZT INFORMIEREN

0711 / 96 88 12 88 • nussgraeber.de

Großzügiges
Einfamilienhaus mit
zwei Hobbyräumen und
Ausbaureserve im DG

Auenwald

Energiebedarfsausweis
Klasse F 197,5 kWh/(m²a)
Öl Zentral Baujahr 2009
Ausgestellt 15.03.2023

569.000 €
zzgl. 3,57 % inkl. 19 %MwSt.

Zimmer Wohnfläche* Grundstück*

5½ 189 m² 809 m²

Liebe Eigentümer!
Ich suche für eine Familie
mit 2 noch kleinen Kindern

ein Haus zum Kauf, gerne auch
ein Generationenhaus oder mit ELW.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr regionaler Immobilienmakler

Karlheinz Heller Tel. 07151 36 905-13
k.heller@garant-immo.de www.garant-immo.de

Kleine Familie, Mutter 54
Jahre, festangestellt in Vollzeit, mit 16-jährigen Sohn und
Katze, sucht ab Juli/August helle 3-4-Zimmer Wohnung
mit Einbauküche, Gäste-WC und großem Balkon/Terrasse
in ruhiger Ortsrandlage zur Miete, Garage/Carport wäre
prima.Wir freuen uns auf Ihren Anruf:0174 2183889

Foto: AndreyPopov/iStock/Getty Images Plus
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AUTO

markt-mediaservice@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-medien.de

Sonderthemen im März
Mit unseren Sonderthemen erreichen Sie Ihre Kunden zielgenau!

KW Sonderthema

9
 Bauen &Wohnen
 Gut sehen, besser hören
Wir heiraten

10  Auto & Zweirad
 Gesunder Rücken

11
 Gartenparadies
 Haus & Energie
 Job & Karriere - Kommunale Arbeitgeber

12
 Aktiv in die Zukunft/Senioren heute
 Geschenkideen zu Ostern
 Rechtsanwälte in der Region

13
 Altbausanierung
 Geschenkideen zu Ostern
 Ostergrüße

*Erscheinung NUR in Amtsblättern und Lokalzeitungen der Standorte St. Leon-Rot und Bad Rappenau

Wir beraten Sie gerne!

MADE IN BADEN-
WÜRTTEMBERG

www.comfort-polster.de

71686 Remseck:Metzgerwiesen 10

72555Metzingen:Max-Planck-Straße 11

2x in Ihrer Nähe

Beratungstermin
reservieren:

07146 5956
Auch bei Ihnen Zuhause.

Montag - Freitag : 10.00 - 18 .30 Uhr & Samstag : 9.00 - 14 .00 Uhr

Ihr Onlineshop für individuelle Sitzmöbel vonhöchster Handwerks-Qualität

Der Comfort-Polsterspezialist
Traumsofas nachMaß

Ergonomisch optimiert

Manufaktur-Handwerksqualität

Hersteller-Direktpreise

Neubezug von Stühlen & Eckbänken

*Nichtmit anderenRabattaktionen/Gutscheinenkombinierbar.

ALLE Ausstellungsstücke müssen rausALLE Ausstellungsstücke müssen raus
Nutzen Sie Ihre einmalige Chance beim großen Abverkauf vom 12.02. bis 29.02.2024

72%
reduziert*

Ausstellungs-
Stücke bis zu

Wir gestalten
für Sie unsere
Ausstellungen neu
und brauchen
dringend Platz!

Anzeigenschluss
nicht vergessen!
Dienstag, 15.00 Uhr

NussbaumMedien Uhingen GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 3 ∙ 73061 Ebersbach a. d. Fils
www.nussbaum-medien.de

Ihr Urlaubsdomizil im Salzburger Land
Haus 18 im Alpendorf Dachstein West

Im Haus 18 finden Sie alles, was Sie von einem gemütlichen Urlaubsdomizil er-
warten. Neben Schlafräumen für eine große oder zwei kleinere Familien bietet
das Haus eine voll eingerichtete Küche, eine bequemeWohn-/Essecke mit Sat-
TV. Gute Sicht auf Berg und Tal und eine große Portion erholsamer Stille sind
im Preis enthalten. Dennoch sind Sie nicht von der Außenwelt abgeschnitten.
Ein Internetzugang über WLAN ist in allen Räumen verfügbar und ermöglicht
schnelle Kommunikation mit Kollegen und Daheimgebliebenen.

Interesse? Dannmelden Sie sich bei uns!
info@brigitte-nussbaum.de
Tel: 07033 526675

www.alpendorf-haus18.eu

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
N
K
A
U
F

0711 - 3424 7363

GESCHÄFTSANZEIGEN
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Der erste Eindruck

sollte ein guter sein!

Maurer Torbau GmbH
Backnanger Straße 4 · 71672 Marbach · Tel. 07144 332766
E-Mail info@maurer-tortechnik.de · www.maurer-tortechnik.de

GARAGENTORE

© Skreidzeleu, shutterstock

 Im Anwänder 1 • 71549 Auenwald •  Telefon: 0 71 91 / 31 87 94

Lohnmost-
programm

Onlineshop
 & Liefer-

service Regionale 
Produkte 

Service für 
Feste und 

Veran-
staltungen

Produkt-
vielfalt

ZWEI WECHSELGRÜNDE, DIE ZIEHEN:

WGVVersicherung.
Die mit dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis.

Jetzt zur

WGV
wechseln und

sparen!

ZWEI WECHSELGRÜNDE, 
ZWEI WECHSELGRÜNDE, 
ZWEI WECHSELGRÜNDE, 
ZWEI WECHSELGRÜNDE, 

Ihr Ansprechpartner für Preis & Leistung:
Harald Heller
Holunderweg 24, 71549 Auenwald
Tel. 07191/90 32 89
harald.heller@wgv.de
vermittler.wgv.de/heller-harald

Schlosserei
HAUPT GmbH

Schweißfachbetrieb nach DIN EN 1090-2

• Balkonvergrößerungen • Carports
• Balkonanbauten • Fenstergitter
• Balkongeländer • Gartentore
• mobile Hochwassersperren • Vordächer
• CNC-Blechbearbeitung
• Edelstahlbearbeitung

Im Anwänder 19 · 71549 Auenwald - Mittelbrüden
Telefon 0 71 91 / 8 40 77 · Fax 0 71 91 / 73 33 71
Besuchen Sie uns im Internet: www.sjh-haupt.de

Suche Pelze aller Art, Porzellan und Bleikristall
aller Art, z.B. Hutschenreuther, Rosenthal, Wandteller,
Gläser sowie Silberbesteck, Uhren aller Art und
Designer-Handtaschen undMöbel.
Seriöse Abwicklung!

Herr Blum¡ 071183 880 546 (aus der Region) / 0160 669 5915

Freesienweg 8
71549 Auenwald
Mobil: 0171 7242470
alex.ruemke@web.de
www.gartenbau-ruemke.de
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Foto: CreativaStudio/E+/Getty Images

Foto: triocean/iStock/Getty Images Plus

Dekorationstipps für ein gemütliches Zuhause
Es muss nicht immer gleich eine komplette Renovierung sein, um das Zuhause zu verschönern. Kleine Änderungen
an der Dekoration, farbige Akzente oder das Umstellen der Möbel sorgen für ein neues, besseresWohngefühl.

Unser Zuhause ist wesentlich
mehr als nur ein Platz zum
Schlafen und Essen – es ist ein
ganz persönlicher Rückzugs-
ort, Treffpunkt für Familie und
Freunde und für viele mittler-
weile sogar ein Arbeitsplatz.

Individueller Stil
Wer seinem Zuhause etwas
mehr Gemütlichkeit verpassen
will, braucht dafür keine teu-
ren Einrichtungsgegenstände
oder Kenntnisse in Innenarchi-
tektur. Schon ein paar kleine
Veränderungen können dabei
helfen, den Wohlfühlfaktor in
der eigenen Wohnung zu er-
höhen. Der Einrichtungsstil
sollte immer auch zur eigenen
Persönlichkeit passen und ist
genauso individuell wie die
Bewohner selbst. Ob skandi-
navisch und minimalistisch,
klassisch elegant, natürlich

oder ausgefallenen – solange
die Einrichtung und Deko-
ration den eigenen Lebens-
stil widerspiegelt, kann man
kaum etwas falsch machen.
Bei der Dekoration ist sowieso
erlaubt, was gefällt. Dennoch
gibt es ein paar Grundregeln,
die teilweise auf psychologi-
schen Grundlagen beruhen
und daher berücksichtigt wer-
den sollten.

Harmonie schaffen
Beispielsweise sollte man da-
rauf achten, dass man nicht
zu viele unterschiedliche Far-
ben miteinander kombiniert,
sondern bewusste Farbakzen-
te setzt. Möbel in schlichten
Farben eignen sich dafür gut,
denn mithilfe passender De-
koration und einer durchdach-
ten Beleuchtung lässt sich das
Raumgefühl beliebig oft ver-

ändern, ohne dass alle Möbel
ausgetauscht werden müssen.
Man sollte außerdem lieber
sparsam mit Dekoration um-
gehen, damit der Raum nicht
überladen wirkt. Die Dekora-
tion der Wohnung lässt sich
auch mehrmals jährlich an die
Jahreszeiten anpassen.

Mit Textilien arbeiten
Was auf keinen Fall fehlen
darf, sind Heimtextilien, denn
sie schaffen eine kuschelige
Wohlfühlatmosphäre. Von
Kissen über Decken bis hin zu
Teppichen und schöner Bett-
wäsche – für ein gemütliches
Zuhause sind sie auf jeden Fall
Pflicht. Heimtextilien bringen
Gemütlichkeit in den Raum
und können dazu auch noch
als echte Hingucker dienen.
Gardinen sorgen für eine be-
sondere Raumwirkung, da sie

kantige und spiegelnde Fens-
terscheiben weich umspielen
und die Struktur im Raum ver-
ändern. Sie bieten sich aller-
dings auch als Sichtschutz an
– je nachWohnlage kann man
sich dadurch vor neugierigen
Blicken von Passanten oder
Nachbarn schützen.

Wanddeko
Wer seine Wände verändern
will, aber nicht unbedingt
neu streichen oder tapezie-
ren lassen möchte, kann sich
in Sachen Wanddekoration
austoben. Ob Gemälde, Fotos
oder selbst gestaltete Kunst,
die passenden Rahmen kann
man kaufen, vom Fachmann
passend anfertigen lassen
oder selbst gestalten. Mit we-
nigen Handgriffen lässt sich
das Wohngefühl inidividuell
anpassen. (livingpress/red)

Mit Kunstwerken und Bildern lassen
sich Geschichten an derWand
erzählen. Tipps zum Aufhängen der
Bilder inkl. Videos finden Sie unter
diesem QR-Code oder auch hier:

https://lokalmatador.net/bilder-aufhaengen/

2024-08_Zuhschwoh_ThKoll-Seite-1

https://lokalmatador.net/bauen-wohnen/

ZUHAUSE SCHÖNER

WOHNEN
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HeizungundSanitär

umrundPartnerIhr zuverlässiger

Leichtwiesen 2
71576 Burgstetten
Telefon 07191 / 970728
www.meinekueche.info

musterhaus
küchen

FACHGESCHÄFTAbverkauf von Ausstellungsküchen

Küchen ganz persönlich

Adlerstraße 1, 71549 Auenwald
Tel.: 0 7191/ 302458
schramms.laedle@gmail.com

SCHRAMM`S
Geschenke, Deko,
Kleindrucksachen& mehr ...

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................
Kleine Geschenke &

Rostdeko auch aus eigener Herstellung

Frühlingsdeko für Haus und Garten

Zurücklehnen mit Stil
Um Stress zu reduzieren ist es wichtig, sich eine private Rück-
zugszone zu scha� en. Ein bequemer Sessel zum Zurücklehnen 
in einem ruhigen Bereich, vielleicht mit Aussicht in den Garten, 
daneben eine Stehlampe, um mal wieder ein Buch zu lesen – viel 
Aufwand braucht es nicht, um eine Ruhe-Oase im eigenen Stil 
zu gestalten. Besonderes Augenmerk sollte dabei dem Sitzkom-
fort gelten. Denn wenn die strapazierte Nacken- und Schulter-
Muskulatur entspannen kann und die Beine hoch liegen, kommt 
auch ganz schnell der Geist zur Ruhe.
Für eine gezielte Entlastung und Unterstützung des gesamten 
Hals- und Rückenwirbelbereichs verfügen etwa die Relaxsessel 
der norwegischen Marke Stressless über ausgeklügelte Funk-
tionen, sodass sich das Sitzmöbel von selbst dem jeweiligen 
Körper anpasst. Neben dieser patentierten Gleitfunktion gibt 
es wahlweise auch motorisierte Modelle. Die Technik wird nach 
handwerklichen Methoden am Firmensitz mitten in den norwe-
gischen Fjorden verarbeitet.
Bei Design, Farbe und Materialien entscheidet allein der persön-
liche Einrichtungsstil. So gibt es Modelle mit hoher Rückenleh-
ne und verstellbarem Nackenkissen, mit niedriger Rückenlehne 
oder mit höhenverstellbarer Kopfstütze. Dass Klassiker immer 
„in“ sind, beweist beispielsweise der Relaxsessel Reno, den es seit 
über 25 Jahren gibt und der immer noch zu den Favoriten zählt. 
Die Designerin Anne Guri Ekornes Unhjem hat jetzt ihren Ent-
wurf nochmals weiterentwickelt. (djd/Ekornes Möbelvertriebs 
GmbH/red)

Und wie Sie das richtige Sofa � nden, lesen Sie auf
www.lokalmatador.de/webcode/thema-1920/

Foto: djd/Stressless

Foto: Naphat_Jorjee/iStock/thinkstock
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ÜBER ALLEN WIPFELN:  
ORTE MIT WEITSICHT IN BADEN-WÜRTTEMBERG

BaWue-Seite1

Manchmal lohnt es sich, ein wenig über den 
Dingen zu stehen. Vor allem, wenn man das 
Wunder der Natur in seiner ganzen Größe er-
fassen möchte. In Baden-Württemberg sind 
über die Jahre einige faszinierende Orte ent-
standen, wo sich über den Wipfeln Natur und 
Wildnis von oben bestaunen lassen. 

Vom Aussichtsturm bis zur Hängebrücke, vom 
Baumwipfelpfad bis zum Naturkino haben Ar-
chitekten und Gestalter neue Wege gefunden, 
um Naturerlebnisse eindrucksvoll in Szene zu 
setzen. Wir haben einige Beispiele gesammelt.

NUR FÜR SCHWINDELFREIE:  
HÄNGEBRÜCKE BAD WILDBAD
Sie ist 380 Meter lang, 60 Meter hoch und gera-
de mal etwas über einen Meter breit: Die Hän-
gebrücke „Wildline“ in Bad Wildbad verbindet 
den Sommerberg mit dem Baumwipfelpfad 
und bietet spektakuläre Ausblicke über den 
Schwarzwald. Neben der Aussicht auf die Na-
tur begeistert das filigrane Bauwerk auch dank 
seiner ausgefeilten Konstruktion: Nur zwei  

Stahlseile halten die Fußgängerbrücke in der Luft 
hoch über den Baumwipfeln. Kein Wunder, dass 
es beim Überqueren schon mal schaukelt und 
wackelt. Adrenalinkicks sind dann garantiert.

WIPFEL ZUM ANFASSEN:  
BAUMWIPFELPFAD SCHWARZWALD
Auf Augenhöhe mit dem Bergmischwald 
schlängelt sich der 1.250 Meter lange Baum-
wipfelpfad in Bad Wildbad durch die wil-
de Natur. Der Holzsteg führt zum 40 Meter  
hohen Aussichtsturm, der sich spiralförmig 
in den Himmel schraubt. Unterwegs gibt es 
Erlebnis- und Lernstationen mit Informatio-
nen zur Tier- und Pflanzenwelt. Oben ange-
kommen, reicht der Blick bei guter Sicht bis 
zu den Vogesen. Wer mag, nimmt für den 
Rückweg die 55 Meter lange Tunnelrutsche, 
die von der Plattform rasant zurück auf den 
Waldboden führt.

IN ERSTER REIHE: REMSTALKINO 
In den Weinstädter Weinbergen wird der Begriff 
Landschaftskino ganz wörtlich genommen. 

Auf dem Aussichtspunkt „Drei Riesen“ stehen 
seit der Remstal-Gartenschau im vergangenen 
Jahr 26 Kinostühle aus Holz. Von dort genießt 
man eine gigantische Aussicht über das Rems- 
und das Neckartal bis nach Stuttgart. Geöffnet 
hat das Remstalkino 365 Tage im Jahr. Das Pro-
gramm wechselt dabei ständig: Je nach Jah-
reszeit und Wetter zeigen sich Landschaft und 
Weinberge in einem anderen Licht.

FILIGRANE FERNSICHT: SCHÖNBUCHTURM
Schon von Weitem ist der Aussichtsturm im 
Naturpark Schönbuch zu sehen. Die 35 Me-
ter hohe Holz-Stahl-Konstruktion auf dem 
Stellberg ragt weit über die umliegenden 
Bäume im ältesten Naturpark Baden-Würt-
tembergs hinaus. 348 Stufen erschließen den 
filigranen Turm und führen zu drei Aussichts-
plattformen in 10, 20 und 30 Metern Höhe. 
Ganz oben kann man nicht nur dem Schön-
buch auf sein Blätterdach schauen; auch 
die Schwäbische Alb und der Schwarzwald  
erscheinen von hier zum Greifen nah. 
(TMBW/red)

 

Ellbachseeblick, Limesbli-
cke, die Hirschgrund-Zipli-
ne oder der Skywalk in die 
Wildnis. Weitere spektaktu-
läre Orte mit Weitblick fin-
den Sie hier. Dazu alle Infos 
über Öffnungszeiten u.v.m. Entweder über den 
QR-Code oder auch hier:

https://lokalmatador.net/weitblick/

Zwischen den Wipfeln: Die Aussichtsplattform ist 
das Highlight des Baumwipfelpfads Bad Wildbad.

Foto: Tourismus GmbH Nördlicher Schwarzwald

Weite Blicke über den Schwarzwald:  
der Ellbachseeblick im Naturpark Schwarzwald.

Foto: TMBW/Denger
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Ihr kompetenter Partner für

► Immobilienverkauf
► freiwillige Grundstücksversteigerung
►Erbauseinandersetzung
►Testamentsvollstreckung

Am Brenner 5 · 71549 Auenwald
Telefon 07191 58899
E-Mail info@beck-immobilien.de
Internet www.beck-immobilien.de

FERNSEHKLINIK seit 1980

TV-Geräte – OLED – UHD – LED
» Neugeräte-Verkauf
» Beratung gerne bei Ihnen Zuhause
» Neubau, Umbau + Reparaturen von Satelliten- u. Kabel-TV-Anlagen
» Eigene Reparatur-Werkstatt

MARTIN STOIBER-LIPP - MEISTERBETRIEB
Pestalozzistr. 8 • 71576 Burgstetten-Burgstall • Tel. 07191 63603
Mobil 0171 5027786 • heftchen@aol.com • www.fernsehklinik.de

Telefon 07191 - 933 6 500
Mobil 0160 - 933 6 5001

Kartenzahlung
möglich!

Folgen Sie uns auf Instagram und Facebook!
Taxi Zentrale (DreiA) taxizentrale3a
taxizentrale3a@yahoo.com Unterbrüdenerstr. 23 - 71549 Auenwald

Zentrale 3A
Auenwald, Allmersbach im Tal, Althütte, Backnang

• Flughafentransfer
• Krankenfahrten
• Daueraufträge
• Rollstuhlfahrten

• Personentransport
• Dialysefahrten
• Kurfahrten
• Tagesklinikenfahrten

Wir rechnen
mit allen Kranken-
kassen ab!

Ihr mobiler
Hundefrisör

Pflege für Ihren Vierbeiner
in gewohnter Umgebung.

Termin unter 0176 30404697 oder Haeffelein@web.de

71549 Auenwald ▪ Brunnengasse 10
Tel. 07191/933414 ▪ Mobil 0152/01889000

www.maurermeister-willging.de ▪ E-Mail:willgingf@arcor.de

Förderung gewünscht?

Unsere Fachberater
unterstützen Sie
dabei sehr gerne.

Fensterschautag

Maybachstr. 6 / 71404 Korb / 07151 9330-0 / fenstermack.de

25
Feb
10-16

Landmetzgerei

Hirzel
Ebniseestraße 27 · 71566 Althütte
g 07183/41827 Eigene Schlachtung, Produktion und Verkauf

Öffnungszeiten: Di. – Fr., 7 – 18 Uhr | Sa., 7 – 12.30 Uhr | montags geschlossen

Unser Angebot: gültig vom 22.02. bis 24.02.2024
Schinkenwurst 100 g 1,60 €
Fleischküchle 100 g 0,99 €
Gyros 1 kg 9,90 €
Schweineunterschale 1 kg 10,00 €

Freitags Grillhähnchen - bitte um Vorbestellung!
Weiterhin wechselnde Tagesgerichte im Angebot!


